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Prag, den 13. Januar 194o

1.)

Vermerk.

Ich habe die Karten entnommen und sie nebst den ange-

schlossenen Verzeichnissen auf den Herrn Staatssekretär,

SS-Obersturmführer Stoige, Herrn Rötting und mich ver-

teilt.

2.)

Z.d.A.



Der Reichsprotektor

Prag, 4. Jünner 1940.

in Böhmen und Mähren

I6.-1363

N

12012

\.d.d

An die Dienststelle Mähren

/.2610.40.

an die Herren Oberlandräte

Betr.:

Niederlassung tschechischer Ärzte.

In Einzelfällen, in denen Ihnen die Begrindung einer

neuen ärztlichen Praxis durcheinen Arzt tschechischer Volks-

zugehörigkeit oder die Verlegung der Praxis eines solchen an

einen anderen Ort unerwinscht erscheint, besteht auf Grund des

Erlasses des Ministeriums für soziale und Gesundheitsverwal-

tung in Prag vom 23.11.38 Hr, 46l77, der mit Weisung des ge-

nannten Ministeriums vom 20.11.39 -Z.1. 1120- 30/9-39- den

ihm unterstellten Protektoratbehörden unter anderen Vorschriften

ebenfalls wieder in Erinnerung gebracht wurde, die Möglichkeit,

dass die zuständige Bezirksbehörde die Bescheinigung über die

Anmeldung der ärztlichen Praxis und die darin enthaltene Fest-

stellung des Rechtes zur Ausübung derselben verweigert. Dies

kann sie tun, wenn sie dafürhält, dass dagegen Linwendungen

vom Gesichtspunkte der wirtschaftlichen Verhältnisse, der

Wehrbereitschaft oder iiberhaupt des öffentlichen Interesses

erhoben werden können.

Dieser Lrlass wird erforderlichenfalls nun auch im

deutschen Interesse anzuwenden sein.

Bevor Cie jedoch in solchen Fällen mit der zuständigen

Lezirksbehörde in Verbindung treten, bitte ich mir den Einzel-

fall mit Angabe der Grinde, die die Eröffnung oder Verlegung

der ärztlichen Praxis Ihnen unerwünscht erscheinen lassen, mit-

zuteilen. Die Entscheidung über jeden Fall muss ich mir zunächst

noch selbst vorbehalten. Ich werde, wenn ich mich gegen die

Niederlassung oder Verlegung der ärztlichen Praxis entscheiden

sollte, vorsorglich selbst das linisterium füir soziale und Ge-

sundheitsverwaltung hiervon unterrichten und das zuständige

Landesamt

E





Der Reichsprotektor

Prag, den 8. Januar 1940,

in Böhnen und Mähren

sela

Nr. 0Pol-VuR II 18e-35/40

beinF

in Böhm .  Mahien.

in oe

Eing.: 13.JAN.1940

Betr.: Hilfspolizei im Protektorat

Tos

(Technische Nothilfe)

H

t.d.d.

I. Die Frage des Einsatzes, der Verwendung, der

/1140.

Bezahlung von Hilfspolizei gehört zun S chgebiet des

Hauptamtes Ordnungspolizei beim Reichsführer=// und Chef

der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern.

Dementsprechend steht im Protektorat Böhmen und Mähren

die federführende Sachbea

Ordnungspolizei zu (Vgl.

5300).

II. Im Rahmen diese

haber der Ordnungspolize:

Einsatz, die Verwendung,

liche Betreuung von Einh

Er wird hierbei von einer
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Der Reichsprotektor

in Böhmen ünd Mähren

Prag, den 19. Januar

I 1 e - 47

An

teilungen I und II

che Gruppen

lich:

ro des Herrn Reichspro

ro des Herrn Staatssek

ro des Herrn Unterstaa

rrn Befehlshaber der 0



Der Reichsproteltor

Prag,den 19. Januar 1946

4D

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 97

B

An

d.d.

a) Abteilung I und II

b.46/0.40.

b) sämtliche Gruppen der Behörde (ausser Mähren)

c) Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

beim Reichsproteltor in Böhmen und Mähren,Prag,

d) Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,Prag.

Betrifft: Sprachengebrauch im Protektorat Böhmen und Mähren.

ht voa-nleaeueg auf die fiir den Sprachenze-



6a

d) Runderlass vom 19.September 1939 - I 1 a - 

Jn ihm ist nochmals auf den Vorrang der deu

Sprache verwiesen und alsdann die einzige Au

ehandelt worden.

arauf zu achten,dass

nunmehr allenthalben

en in Einzelfällen sir

zu bringen. Dort kön

er angezogenen Runder

Jm Auftrage:



Gruppe erkehrswesen
Prag, den 24. Januar 1940
XI/ 31 V 2 Bfp
An a) das Büro des Herrn Reichsprotektors
b
11
i1
"
11
Staatssekretärs
C
11
i
11
11
Unterstaatssekretärs
d
die Abteilungen I und II
3.d.d.
e
sämtliche Gruppen im Hause einschl. Gruppe Mähren
f
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
-Q5^2/97
g
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei
h
11
i1
11
11
Sicherheitspolizei
i
"
I1
Wehrmachtbevollmächtigten in Prag
- je besonders -
Betr.: Übersichtskarte und Fahrplanauszüge der Gruppe Verkehrswesen
Nach der verfügten Einschränkung des Reiseverkehrs auf den Strek-
ken der Deutschen Reichsbahn verkehren in den Verbindungen Pro-
tektorat-übriges Reich folgende Schnell- und Eilzüge:
D 63
D 147
D 51
D 261 Sa
Wien Nordbf
16,30
Prag Wils
23,20/23,42
Prag
Mas
8,50
16,48/17,02
23,52/23,59
12,55
Dresden Hbf
13,01/13,15
20,19/20,40
4,04/4,30
18,10
Berlin Anh
16,02
23,21
7,24
D 148
D 64
D 52
D 264 So
Berlin Anh
7,25
14,07
22,47
Dresden Hbf
10,23/10,36
17,00/17,23
1,32/1,52
16,30
Prag Mas
13,46/13,58
21,26
6,00/6,05
20,43
Prag
Wils
6,15/6,30
Wien Nordbf
13,22
R 29/ D 148
D 147/ R 30
10,55
Prag Wils
19,45
19,02/19,22
Nürnberg
11,05/11,30
23,31
Stuttgart
7,00
D 252
D 251
8,00
Breslau
20,54
13,44
Brünn
15,30
16,20
Wien Ostbf
13,00



DER REICHSPROTEKTOR
f
in Böhmen und Mähren
Prag, den 16.Januar
1939
Nr. II/3 - 23/40
An
19/T
a) alle Gruppen, auch Mähren,
b) die Herren Oberlandräte.
Mit Wirkung vom 15.Dezember 1939 ist Herr Landforstmeister
S t a 1 m a n n zum kommissarischen Leiter der Sektion VI des
Landwirtschaftsministeriums in Personalunion mit seinem Amt
5.a.d.
als Leiter der Gruppe Forst und Jagd der Abteilung II meiner
Behörde bestellt worden.
l.791.40.
Im Auftrage:
gez.Dr.Be rt sc h
Beglaubigt:
Cecuneshi
Nachrichtlich an:
das Büro des Herrn Reichsprotektors
Regierungssekretär
das Büro des Herrn Staatssekretärs
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
$\D 3
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten.



Der Reichaprotektor

in Böhmen und Htlhren

II/1 - 717/40

a) An die Gruppe Mühren, Brünn,

M

b) An die Herren Oberlandräte.

19/2

$.d.b.

Betr.:Voll:sdeutsche Virtschaftshilfe.

.91÷40

I.

In den mit Sehreiben vom 22.November 1939 -VI1 9834/39- über-

sandten Riehtlinien zur Volksdeutschen Wirtschaftshilfe ist vorgese-

hen, dass in bestimmten Ausnahmefällen durch Gewährung eines Zu-

sehusses der bankübliche Zinssatz auf ein für den Kreditwerber trag-

bares liass gesenkt verden kann.

Ich ernächtige hiermit die Herren Oberlandräte,im Rabmen ibrer

Zuständigkeit durch Gewährung eines Zinszuschusses den von den kre-

ditgebenden Banken geforderten Zinssatz um höchstens 2% zu ermässi-

gen.Eine derartige Einsüberbrückung kann nur für die Dauer des er-

sten Kreditiahres zugesagt werden.Es kann zur Zeit nicht übersehen

weden, ob auch noch im folgenden Jahre für diese Zwecke Mittel zur

Verfügung stehen werden.

Ein Zinszuschuss ist nur dann zu gewühren, wenn eine eingehende

Prüßung ergibt, dase der Zveck des reicheverbürgten Kredites nur un-

ter gleichzeitiger Gewährung eines Zinszuschusses erreicht wird,lch

nache darauf aufmerksam,dass nach den in der Ostmark und im Sudeten-

land gemachten Erfahrungen in vielen Püllen eine degat-s ".

brüclung nicht erforderlich sein wird.Im Hinblick auf die nur be-

schränkt zur Verfügung stehenden Mittel bitte ich,bei dieser Prüfung

nicht zu grosszügig zu verfahren.Mit den für die Vollisdeutsche Wirt-

sehaftshilfe in Betracht komnenden Banken ist vereinbart worden,dass

höchstens -einschliesslich aller Kosten und Spesen- ein Zinssatz von

6g gefordert werden darf.

Ich ersuche, die genehmigten Zinszuschussbeträge von der "Re-

tog" Revisions- und Organisations G.m.b.H.,Prag II,Jungmannstrasse 7,

anfordern zu lassen,der Abschrift Ihres Genehmigungsbescheides zuzu-

i*en ie+ T- der mit meinen Erlass vom22.ll.l939 geforderten Auf-

stellung, die im Angchluss an jede Sitsu- des Zegt-lladiteus-

schusses

\D3
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berücksicntigt, daß das Freiwerden einer erheblichen Anzahl

von Gendarmerie - und Zollwachbeanten der Frotektoratsver-

waltung weitere grosse Schwierigkeiten in der Versorgung

dieser Leute bringen wird und daher ein sukzessiver Abbau

der Verwaltungsaufgaben geraten war.

Mit der Auflassung der Zoll- und Devisengren-

ze muß aber auch diese Aufgabe in Angriff genommen werden.

"ach dem vorgesagte: kommt nur die Einrichtung einer ein-

heitlichen deutschen Grenzkontrolle in Frage.

Um die bereits mit dem Erla. des Reichs-

führers 4- und Chefs der Deutschen Polizei im Reichsminis-

terium des Innern vom 4.I.1940 angcordneten Verkehrsbe-

schränkungen auch über den Zeitpunkt der Auflassung der

Zoll- und Devisengrenze ( I.IV.lg4O ) wirksam zu gestalten

muß dennach

l. eine Poliseigrenze statuiert und

2. für eine entsprechende Besetzung derselben vorgesorgt

werden.

Die Statuierung einer Polizeigrenze ist je-

derzeit im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor durch Ver-

ordnung des Reichsministers des Innern unter Berufung auf

die Artikel 1l und 13 des Führererlasses vom l6.III.1939 ohne

Mitwirkung der Protektoratsregierung möglich.

Schwieriger ist die Vorsorge für eine ent-

Sprechende Besetzung der Polizeigrenze.

32559es

Die Belassung deutscher Zollorgane ist wegen

dringenden Bedarfs in Polen anscheinend nicht möglich.

Die deutsche Grenzpolizei verfligt hinwiderum wohl nicht über

die nötige Anzahl von Beamten. Umeinen Überblick über den

voraussichtlichen Kräftebedarf zu erhalten und so
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Mögli

ng abwägen zu können, schicke

ich na

ngen voraus.

errichtende Polizeigrenze kommt

die Grenze vom Grenzwinkel

und üb-

riges Reichsgebiet bei Gödi

grenze ) ,

verlaufend rings un das ges

akei -

Ostgebiete in den Beskiden

Frage.

Ihre Gesamt

n.

Diese Grenz

hienen - und

120 Strassenübergänge auf,

erkehr zuge-

lassen sind. ( Hinsichtlich der Schienenübergänge verweise

ich auf das RGBL.II S. 102/39 )

Für die Paßkontrolle bei diesen Übergingen

stehen derzeit auf Protektoratss ite 533 Gendarmeriebeamte

und l45 Polizeiorgane in Verwendung. Bei einigen Strassen-

übergängen wird die Painahschau von der Protektoratszoll-

verwaltung mitbesorgt.

Für die Kontrolle der l20 Strassenüber-

gänge sind etwa 345 Gendarneriebeamte und 99 Polzisten,

für die Nachschau bei den Schienenübergängen l88 Gendar-

meriebeante und 46 Polizisten eingesetzt.

Ein Verzeichnis des Übergänge getrennt . 

nach Schienen - und Strassenüibergingen und mit Angabe der

am 31.XiI.1939 bestandenen

Den Stre

teilweise die in den Grenzb

stationen mit ihren allgeme

Hauptsache wird der Streifd

ausgeübt. Insgesamt sind au

etwa.20oo Zol lheamte tätig
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8.20o Zollwachorgane an der Protektoratsgrenze eingesetzt.

Die deutsche Grenzpolizei ist bereits seit längerer Zeit

von der Grenze zum Protektorat zurückgezogen.

Als Mindestforderung für einen wirksamen

Schutz der Polizeigrenze muß die Besetzung aller für den

Personenverkehr zugelassenen Schienen - und Strassenüber-

g inge aufgestellt werden . Die Überwachung der grünan Grenze

( Versehung des Streifendienstes ) könnte den an der Grenze

.liegenden deutschen und tschechischen Gendarieriestationen

Jilowi

Sucher

Theres

Krinit

Taus-R

Mähr.

Birnbe

Auslandsverkehr von Bedeutung sind, erfordert e n
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St

handlung, auf die noch später zurickgekonnen werden soll.

Bei einer Besetzung von 3 Mann für jeden Strassen-

übergang ( Vorsorge für Ablise, Krankheitsfälle, Urlaub ect )

erg ibe sich ein Gesamtbedarf von 360 - 400 Mann.

Wenn man den Bedar

Schienenübergänge etwa dem S

das derzeit auf Protektorats

wendung findet, so ergebe si

übergänge ein Bedarf von et.

Für die Paskontro

wichticen Bernverkehrslinien

Die Besetzung der Strasssn-

ert demnach rund 600 - 650 Mann.

Sicherheitspolizei die Stellung

s derzeit ganz unmöglich

de Lösung zur Erw gung.

eigrenze durch die Sicherheits-

nungspolizei mit auschschliesslich

1 alte Reichsgrenze-Ostgebiete ),

eigrenze unter Fihrung der , .

renz) Polizei oder Ordnungspoli-

g von Beanten der Protektorats-

0

amter Schienen - und Strassen-

durch Organe der deutschen

schen Ordnungspolizei

ng der Verkeirsbeschränkungen

e Kontrolle der Reisepapiere

( Pässe, Durchla scheine, Passierscheine ) in den

fahrenden Zügen und er Kraftfahrzeuge bei den Grenz-

übergangsstellen. ( Fliegende Kontrolle )

Zu Lösung A) - D) ist folgendes zu bemerken,

Verschlag D.

Diese Art der Kontrolle wäre sparsam und

erforderte wenig Personal ( etwa o - 7 im Prot ktorat sta-

tionierte, motorisierte Überwachungsstaifel zu je 4 Mann ),
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Kriegszeit nicht anzuraten. Die Androhung hoher Strafen

für den Fall des unbefugten Grenzübertrittes wird sicher-

lich nicht ohne Wirkung aber keineswegs hinreichend sein,

um gerade jene Elemente ferzuhalten, deren Ein- und Aus-

reise unerwinscht ist.

Vorschlag C.

Bei der Lösung wirde wohl der Hauptstrom

des Personenverkehrs erfasst, aber der sonstige Eisenbahn-

und Strassenverkehr, insbesondere aber der Grenzwechsel im

kleinen Grenzverkehr ganz ausser Acht gelassen. Dabei er-

fordert diese Lösung bereits eine stattliche Anzahl von

Überwachungsorganen ohne einen vollen Erfolg zu garantieren.

Vorschlag A.

So ideal und anstrebenswert diese Lösung

wire, so dürite kaum das notwendige Personal aufzubringen sein.

Es verbleibt somit eigentlich nur der

Vorschlag D

als durchführbar.

Durch die Aufhebung der Zollgrenze und

Zurückziehung der tschechiscuen Paßkontrollor ane wird eine

erhebliche Anzahl Gendarmerie - und Zollbeamter frei und

entbehrlich, die in irgend einer Form von der Frotektorats-

verwaltung versorgt werden müssen, Wie es sich bei der Rüc :-

fütrung des Standes der Gendarmerie und der Polizei der

ehemaligen Tschechoslowakischen Republik auf die Normal '. .

stärke gezeigt hat, stellt die Unterbringung der durch

die ständige Einschränkung der Verwaltungsaufgaben immer

wieder frei werdeneden Beanten und Angeste lten eines der

32556

schwierigsten Problene für die Protektoratsregierung dar.

die Purchführung der Abbau- und Pensionierungsmaßnahnen

./ .
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für Polizei - und Gendarmeriebeamte hat der Reichsführer

4- persönlich bereits Fristen bis zu Ende des Jahres

194l zugestanden, Eine auch nur vorübergehende und hilfs-

weise Heranziehung von Organen der tschechischen Gendarme-

rie bei Durchführung der küiftigen Grenzkontrolle würde

daher von dieser Seite sicherlich als Entlastung empfunden -

werden.

Andererseits scheint mir eine behelfsmässige

Verwendung von Protektoratsorganen unter deutscher Führung

insbesondere dann unzweclmässig und auch politisch ohne

weiters tragbar, wenn die Durchführung der Grenzkontrolle

auf das Protektoratsgebiet verlegt wird. Letzteres ist im

Interesse der Einheitlichteit, der leichtern Überwachung

und er Unterbringung der Grenzpostèn empfehlenswert, Die

Einschaltung von Beamten'der Protektoratsverwaltung wird

auch die Sclwierigkeiten im Sprachgebrauch erleichtern. Vor-

aussetzung für eine derartige Verwendung tscheclischer Beamter

ware die vollständige Beherschung der deutschen Sprache in

Wort und Schrift sowie die rassische und politische Ein-

wandfreiheit der einzelnen Beamten. Da viele Organe

des tschechischen Grenzschutzes bereits durch lange Jahre

im Grenzdienst tätig waren, dürfte eine binreichende An-

.zahl den geforderten Bedingungen entsprechen.

Bei grundsatzlicher Billigung der Heran-

zielung von Protektoratsor anen wäre hinsichtlich der

'Unterßtellung und der inneren Einrichtung noch folgendes

festzuhalten.

A) Der Grenzposten ist eine deutsche Dienststelle,

B) er ist dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren unter-

stellt ( § 1 der Aufbauverordnung vom l.Sept.l939

RGBL.I.S. 1681 )

C) Postenführer sind ausschliesslich deutsche Beamte

( 1 - 2 ) denen je nach Bedarf Hilfsorgane der Protektorats

./.
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verwaltung zugeteilt sind,

D)die Unterkunft ( Dienstraum ) des Grenzpostens stellt

die Protektoratsverwaltung ; der sonstige Dienstauf-

wand mit Ausnahme der Besoldung der Hilfsorgane geht

zu Lasten des Reiches ( Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren )

E)die Hilfsorgane der Protektoratsverwaltung unterliegen

hinsichtlich der in Ausübung ihres Dienstes begangenen

Verfe lungen der Straf - und Disziplinargewalt des Reiches.

Ob diese Hilfsorgane ihren Dienst in

Uniform oder Zivilkleidung unter Kennzeichnung als deutsche

Grenzkontrollorgane ( Armbinden mit Aufschrift und Ho-

heitszeichen ) auszuüben haben und ob ihnen bei zufriedenstel

lender Leistung eine, wenn auch bescheidene Zulage, die in

den Razmen der den deutschen Grenzschutzorganen gebührenden

Sondervergütungen fällt, aus Reichsmitteln gewährt werden

könnte, wärr einer spiteren Entscheidung zu überlassen,

Für die 120 Strassenübergänge würden

bei dieser Lösung etwa l60 deutsche Beante und 240 tsche-

chische Hilisorgane benötigt werden, Für die Überwachung der

56 minderwichtigeren Schienenübergänge wirden etwa 84

:

deutsche Beamte und ll2 tschechisc.e Hilfsorgane einzusetzen

sein. Insgesamt wären demnach 244 deutsche Beamte ohne die

notwendigen übergeordneten Aufsichtsstellen ( Grenzkommissari

ate ) benötigt. Hiefür müssten wiederum etwa 40 qualifizierte

Beamte eingesetzt werden,

Bei dieser Regelung wäre es auch mög .+

lich, für den Grenzstreifdienst unter Aufsicht der an den

Grenzübergangsstellen stationierten deutschen Beamten bezw,

deren vorgesetzten Dienststellen tschechische Beamte ein-

32556

zusetzen,.Die genaue Zahl der hierfür benötigten tschechischen

Beamten wurde bis jetzt im dinzelnen noch nicht festgestellt.

VRITRE

Sie dirfte gegen 2.000 betragen. Diese Frage ist aber in-

./.



17

- 11 -

sofern von zweitrangiger Bedeutung als die Tschechen-

wie bereits ausgeführt - über jeden Mann froh sind , den

sie auch fernerhin im Grenzwachdienst beschäftigen können

und andererseits die Kosten für diese Beamten von der Pro-

tektoratsregierung zu zahlen

In der Pr

Grenzpassanten jedenfalls be

. an den genehmigten Grenzüber

abgefertigt werden, wihrend

angehörigen unter deutscher

amten vorgenommen würde. Bei

fugten Grenzübertritts wären wiederrum jedoch ausschliesslich

. unter deutscher Aufsicht tschechische Beamte tätig. Hier-

ge en bestehen insofern keine Bedenken, als der illegal

die Grenze überschreitende Deutsche sich auch durch die

tschechischen Organe eine Festnahne gefallen lassen muß.

Die weitere Behandlung und Untersuchung gegen ihn würde je-

doch wiederum von den in Aufsichtsdienst tätigen deutschen

Beamten durcngeführt werden, Bei der Zwangslage in der sich

die Protektoratsregierung befindet, ist zu vermuten, daß sie

gegen die Untersteilung unter deutsche Beamte keinerlei

Schwierigkeiten bereiten wird.

Für den Fall, daß die Besetzung der

Polizeigrenze nicht durch die Ordnungspolizei vortenommen

werden kann und daß fernerhin von der deutschen Polizei

insbesondere für den Aufsichtsdienst nicht genigend

qua ifizierte Krifte zur Verfü gung stehen, gebe ich zur

. Erwägung, ob während des Krieges nicht geeignete Führer

aus der allgemeinen 4- als Polizeiverstärkung eingezogen

werden können. Da diese Führer vorwiegend Auisichtsdienst

zu leisten hätten, wäre zu dem bei sonstiger Qualifikation

./.



1fa

-12-

NI

nicht einmal volle Kriegstauglichkeit erforderlich, So-

weit nach Beendigung des Krieges die Polizeigrenze weiter-

hin aufrecht zu erhalten ist , könnten diese 4-Fihrer

wohl ohne Schwierigkeiten durch ausscheidende Angehörige

der Waffen- 4 - oder der Wehrmacht ersetzt werden.

In dem auf deutschen Gebieten liegenden

Betri.bswechselbannhöfen Lundenburg, Gmünd, Kaplitz, Tuschkau

Lobositz und Oderberg wären nur mit deutschen Beamten be-

setzte Paßkontrollstellen einzurichten bezw. zu belassen.

Auf der Strecke Mähr.-Budwitz - Znaim könnte die Kontrolle

auf der Protektoratsstation Göschelmauth , auf der Strecke

Prag - Nürnberg in der Station Taus durchgeführt werden,

da bei letzterer der Betriebswechselbahnhof Furth i.Walde

zu weit abseits der Grenze liegt.

Die Klarstellung der künftigen Paßnachschau

( Ort und Organe ) in den Stationen Lundenburg, Gmünd,

Kaplitz, Tuschkau, Lobositz und Oderberg ist dringlich,

da die Vorarbeiten für die Neuerstellung des Semmerfahrplanes

bereits im Gange sind und bis zum l.II.l940 abgeschlossen

sein sollen. Der Fahrplan soll bereits mit l.Iv.l940 in

Kraft treten, Durch den Wegfall der Zoll- und Devisenkontrel-

le und durch die Vereinfachung der Paßnachschau ( Wegfall

der tschechischen Paßnachschau ) könnten Kürzungen der derzeit

äusserst unliebsamen langen

Da die Ents

die Besetzung der Polizeigre

bundenen grundsützlichen Fra

möglich sein wird, die Fanrp
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an die Reichszollverwaltung mit der Bitte heranzutreten,

in den vorangeführten Grenz ibergangsstellen Lundenburg,

Gmünd, Kaplitz, Lobositz, Tuschkau und Oderberg die Paß-

nachschau auch nach dem 1.IV.1940 bis zur Ablöse durch

Polizeiorgane weiter durchzuführen. Weiters bitte ich

meinen Vorschlag, die tschechische Paßnachschau ab l:Iv.1940

auf jeuen Fall zurückzuziehen, schon jetzt zuzustimmen.

Damit könnte der Wegfall der Aufenthalte in den Protektorats-

grenzstationen für den Sommerfahrplan l940 bereits in Rech-

nung gezogen werden, Die Aufrechterhaltung der Doppelkontrolle

wär. nach Wegfall der Zoll - und Devisengrenze widersinnig

und durch nichts mehr gerechtfertigt.

Für die Entscheidung der übrigen Fragen

dürfte hinreichend Zeit sein.

Bei der sofort notwendigen Ereldigung dieser

Frage wurde die Gruppe Innere Verwaltung und der Befehlshaber

der Ordnungspolizei von hier aus zunächst nicht beteiligt.

Gez.: Dr. Stahlecker.

4-Oberführer.

Begl.:

Kiedl

Kanzrelangestotite.

0

Dee S0-Führer und Befehlshaber

Prag, den 18. 4.1940.

der Siherheitspolizei beim Reidhsprotektoe

In Böhmen und Mähren.

B.Nr. I - 3251/40 - B.d.S. -

An

Staatssekretär

#-Gruipenführer K.H. F r a n k

in Pr a g

zur gefl. Kenntnis.

/.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 27. Januar 1940

I 2 a - 1640

An die Gruppe Mähren in Brünn

An die Herren Oberlandräte

An das Büro des Herrn Reichsprotektors

An das Büro des Herrn Staatssekretärs

nachrichtlich

2/21

An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

An den Beauftragten der Gauleiter für Niederdonau

TH

und Oberdonau im H a u s e

An den Herrn Gauamtsleiter Schröter in Brünn, Rennergasse .d.d.

An den Herrn Kreisleiter Höss in Prag III.,Kampa

1/12/6.40

Betrifft: Gemeindedarlehen.

Bei mir sind in der letzten Zeit verschiedent=

lich Anfragen wegen Gewährung von Kommunaldarlehen für

deutsche oder deutschgeleitete Gemeinden eingegangen.Ich

habe deshalb die für die Gewährung von Gemeindedarlehen

in Frage kommenden Sozialversicherungs - und Geldanstal=

ten in Prag und Brünn ersucht, mir ihre Darlehensbedin=

gungen bekannt zu geben. Die mir zugegangenen Antworten

gebe ich tieferstehend wieder:

1.) Zentralsozialversicherungsanstalt in Prag

Auf den Erlaß vom 5. 12. 1939 G. Z. I 2 a -1640

darf ich mitteilen, daß die Zentralsozialversicherungsan=

stalt nach folgenden Richtlinien für die Vermögensanlage

Bezirken und Gemeinden zu Investitionszwecken Darlehen

bewilligen kann:

1/ entweder zu volkswirtschaftlich produktiven

Investitionen, deren Ertrag zur Verzinsung und Amortisie=

rung des Darlehens ausreicht oder zu solchen Investitio=

nen, welche wenigstens mittelbar zur Erhöhung der Produk=

tivität beitragen.

2/ oder zu sozialen, sanitären u.a, Anstalten

und Einrichtungen. Demnach kann die Zentralsozialversi=

cherungsanstalt z.B, für Elektrizitätswerke, Gaswerke,

Schlachthäuser, Wohnhäuser, Meliorationen, Wasserleitun=

gen, wichtige Kommunikationen, Brücken, Krankenhäuser,

Siechenhäuser u. ä. Darlehen gewähren. Für administrative

Investitionen (Kasernen, Rathäuser, Amtsgebäude für die

$\D 3$
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Gemeinde = und Stàatsämter u.dergl.) können Darlehen nicht

bewilligt werden.

Außerden muß der Bezirk oder die Gemeinde in

der Schuldverschreibung die Verbindlichkeit übernehmen,

das Darlehen nur zu den bewilligten Zwecken zu verwenden.

Die Zentralsozialversicherungsanstalt kann Kem-

munaldarlehen ferner zur Konvertierung vor dem 1. Jänner

1927 gewährter Darlehen bewilligen, auch wenn der Ertrag

des ursprünglichen Darlehens zu anderen als im ersten Ab=

satz angeführten Investitionen verwendet wurde. Vorausset=

zung dafür ist, daß der dem Kommunalkredit vorbehaltene

Betrag nicht durch Darlehen zu produktiven, sozialen und

sanitären Zwecken erschöpt ist. Die Zentralsozialversicher-

ungsanstalt muß auch auf den wirtschaftlichen Stand und

die finanzielle Leistungsfähigkeit der Selbstverwaltungs=

körperschaft, namentlich auf die bisherige Verschuldung

und auf die Höhe der Umlagen achten. Die Bedingungen für

Kommunaldarlehen sind folgende:

1./ Auszahlung zu Pari, gegenwärtiger Zinsfuß

5% jährlich/ Regierungsverordnung vom 21, Dezember 1935,

Zl. 238 Slg.d.G.u.V./ fällig halbjährlich im vorhinein,

außerdem ein Verwaltungsbeitrag von 1/4% jähr=

lich vom jeweiligen Darlehensrest, fällig im rorhinein

mit der Verzinsung und der Amortisationsquote, ferner eine

einmalige Manipulationsgebühr von 1%, sowie 5 3/4% Ver=

zugszinsen.

2./ Das Darlehen ist in Annuitäten, die in der

Regel um 1 1/2% über den Zinsfuß vom Anfangskapital höher

sind, /ca 26 Jahre/ zurückzuzahlen.

3./ Das Darlehen ist in der Regel in den ersten

sechs Jahren beiderseits unkündbar. Nach Ablauf dieser

Frist ist das Darlehen halbjährlich zum Tage der Fällig-

keit der Annuitäten kündbar, Die Kündigungsfristen sind

von Seite: . des Gläubigers nicht bindend, falls der Schuld=

ner irgendeine von den übernommenen Verbindlichkeiten nicht

eingehalten hat.

Dem Antrag des Bezirkes oder der Gemeinde ist

a/ der genehmigte Voransehlas für das laufende

Jahr.
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b/ die Rechnungsabschlüsse für die letzten drei

Jahre; ist der Rechnungsabschluß für das dem laufenden

Jahre vorangehende Jahr nicht abgeschlossen, ist der Vor=

anschlag für dieses Jahr vorzulegen;

c/ eine Vermögensbeschreibung oder ein Verzeich=

nis der Aktiven und Passiven des Bezirkes / der Gemeinde/

nach dem neuesten Stande ;

d/ ein Ausweis über die in der Gemeinde einge=

hobenen selbständigen Abgaben;

e/ ein Verzeichnis der in den letzten drei Jah=

ren und im laufenden Jahre eingehobenen Umlagen;

f/ ein Ausweis über die direkten in der Gemein=

de /im Bezirke/ vorgeschriebenen Steuern, soweit sie den

autonomen Zuschlägen unterliegen;

g/ ein detaillierter Voranschlag jeder Inve=

stition zusammen mit einer Aufstellung darüber, ob der Er=

trag hinreichen wird, die durch das Darlehen übernommenen

Verbindlichkeiten zu decken;

h/ handelt es sich um eine Konventierung, ein

genaues Verzeichnis der zu konventierenden Schulden unter

Angabe aller näheren Bedingungen, besonders Zinsfuß,Ne=

bengebühren, Tilgung, Genehmigungserlaß der Aufsichtsbe=

hörde, Name des Gläubigers u.dgl.

i/ falls eine hypothekarische Sicherstellung

beantragt wird, ein amtlicher Grundbuchauszug bezüglich

der Liegenschaften, welche in Pfand gegeben werden sol=

len, welcher Auszug über den letzten bücherlichen Stand

Auskunft gibt und eine nähere Beschreibung mit Wertangabe.

Die Zentralsozialversicherungsanstalt verhandelt

mit den Vertretern der Gemeinde /des Bezirks/ ausschließ=

lich unmittelbar, nicht aber mit Vermittlern, Eine Be=

dingung für die Gewährung des Darlehens ist die Erklä=

rung der Gemeinde /des Bezirks/ daß aus dem Titel des

Darlehens niemandem eine Provision /Entlohnung/ausge=

zahlt wurde, noch ausbezahlt werden wird.

Da die frei verfügbaren Mittel der Zentralsc=

zialversicherungsanstalt ziemlich beschränkt sind, können

nur Darlehen für dringende Investitionen in Betracht kom=

men, deren Projekt bereits rechtskräftig genehmigt wurde
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4.

und mit deren Durchführung sogleich nach Beschaffung der

notwendigen Bedeckung begonnen werden kann, Weiter auch

für Investitionen, die bereits begonnen wurden, deren

Durchführung jedoch infolge Mangel an den notwendigen

Geldmitteln unterbrochen werden mußte, so daß deren Wei=

terfühtung sogleich fortgesetzt werden kann.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir zu be=

merken, daß die ZSVA Kommunaldarlehen nur von K 100,O00.-

aufwärts bewilligt und daß Darlehen zu Investitionen ad=

ministrativer Art grundsätzlich nicht in Betracht kommen

können.

2.) Allgemeine Pensionsanstalt in Prag

Kommunaldarlehen, welche kleiner sind als

K 200.000. - werden in der Regel nicht gewährt.

Die Darlehensbedingungen sind folgende:

1/ 5 3/4 % Zinsen jährlich, halbjährig im vorhinein fällig,

mit dem, daß für die Dauer der Giltigkeit der Regie=

rungsverordnung Zl. 238/1935 Slg.d.G.u.V. bloß 5% Zin=

sen begehrt und eingehoben werden,

2/ 1/4% Verwaltungsbeitrag jährlich, berechnet analog

wie die Zinsen und fällig im vorhinein zugleich mit

den Zinsen,

3/ 1% Manipulationsgebühr ein für allemal, sowie ein

Pauschalbetrag von Ke 150,-, welcher bei Auszahlung

des Darlehens zur Deckung der Bar-und Regieauslagen

bei Durchführung in Abzug gebracht wird.

4/ Zuzählungskurs 100.

5/ 7% Verzugszinsen mit dem, daß für die Dauer der Gil=

tigkeit der Regierungsverordnung Zl. 238/1935 Slg. d.

G.u.V.bloß 5 3/4% Verzugszinsen begehrt und eingeho=

ben werden werden.

6/ Amortisierung des Darlehens in

im vorhinein zu=

gleich mit den Zinsen fälligen Halbjahrsraten,

7/ Alle eventuellen Steuern, Zuschläge, Stempel und Ge=

bühren, welche aus dem Titel des Darlehensabschlusses,

32552

der Abzahlung des Darlehens, seiner Eintreibung usw.

vorgeschrieben werden, alle event, Auslagen, welche

infolge der Darlehensdurchführung und Darlehens rück=

NHIT

zahlung entstehen werden, ferner insbesondere auch

die Gerichts=und Exekutions=und sonstigen Kosten hat

di



dem Gesetze Nr. 16/36

lschuldscheine der Lar

m, dem Tage der Zuzähl

Tage, höchstens jedoch

niedriger als der im a

se notierte Kurs des g

bei Festsetzung der H
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Darlehens diesen Abzug in Betracht ziehen.

Von dem Darlehen werden 4 1/2% Zinsen pro Jahr

gezahlt, welche ·in halbjährigen Raten stets am 1. Jänner

und 1. Juli jedes Jahres für ein Halbjahr im vorhinein

zu entrichten sind,

Außer den Zinsen

Abzug ein Regierbeitrag in

mit allgemeiner Wirksamkei

Landesbank über Antrag de

oder in Zukunft bestimmen

des Darlehenskapitals, bez

jährlich.

Das Darlehenskap
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7.

Kommunalschuldverschreibungen das Recht der Pupillarsi=

cherheit genießen.

Außer diesen allgemeinen Bedingungen bestehen

bei jeder Anstalt noch sehr eingehend gehaltene Einzelbe=

dingungen (Geschäftsbedingungen) für die Kreditgewährung.

Diese können von Fall zu Fall bei der betreffenden Anstalt

unmittelbar angefordert werden.

Neben diesen Anstalten kommen für kleinere Dar=

lehen noch die örtlichen Gemeindesparkassen in Betracht.

Um überprüfen zu können, ob den Kreditansuchen

deutscher und deutschgeleiteter Gemeinden von Seiten der

Geldanstalten entsprochen wurde, ferner um notfalls durch

meine Einflußnahme die Darlehensgewährung zu ermöglichen

oder zu beschleunigen, bitte ich jeweils um Vorlage einer

Abschrift des Ansuchens und eines nachfolgenden Berichts

über den Erfolg des Gesuches.

Ich bitte, hiervon die in Betracht kommenden

Gemeinden auf geeignete Weise unverzüglich zu verständi=

gen.

Im Auftrag:

gez. Dr. Volckart

Beglaubigt:

AM

Kanzleiangestellte.
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Nr. I 1 d - 102
Prag, den 29. Januar 1940
Vertraulich!
An
a) die Abteilung I und II
(
b) sämtliche Gruppen
)
(einschliesslich Gruppe Mähren
) jeweils persönl.
Nachrichtlich :
) Anschrift mit
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
) dem Zusatz
T
an das Büro des Herrn Staatssekretärs
)o.V.i.A.
an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs 
z.x.d
an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei )
l.5/.40.
an den Befehlshaber der Ordnungspolizei
)
an die Herren Oberlandräte in Mähren
)
z.H.d. Gruppe Mähren
(
an die Herren Oberlandräte in Böhmen
:(
Betrifft : Behandlung von Personalangelegenheiten
Bei Bearbeitung von Beförderungsvorschlägen oder sons-
tigen Personalangelegenheiten der autonamen Verwaltung wird es
häufig notwendig sein, aus politischen Gründen einen abweisen-
den Bescheid zu erteilen. Ich erdne hiermit an, dass Einzelheiten
von Beanstandungen dem Ministerpräsidenten der autonomen Regie -
rung oder sonstigen Organen der autonomen Verwaltung grundsätz -
lich nicht bekannt gegeben werden. Es ist lediglich mitzuteilen,
dass der betreffende Beamte für die vorgeschlagene Beförderung
usw. nicht in Frage komme. Gegebenenfalls ist ein neuer Vorschlag
anheim zu stellen. Bei Rückfragen sind der Ministerpräsident und
die Minister unmittelbar an den Herrn Staatssekretär oder den
Herrn Reichsprotektor zu verweisen.
Im Auftrage :
gez. Dr.v.Burgsdorff
Beglaubigt. :
t
Reg. Sekretär.
\ D3
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Prag,den 30.Januar 1940
Heeresverwaltung für die
Ersatztruppen in Böhmen und Mähren,
AZ.1B 58 c D I (5)-
19/m
Wy.
Betriffti Rechtsverhältnisse an Liegenschaften
der ehemaligen tschecho-slowakischen
Wehrmacht, besonders Zahlung von
$.d.d.
Pacht-und Amortisationszinsen.
H.V.f.d.Er.Tr.i.Böhmen/Mähren Az.63
b. 2/s.40.
Bozug :
allg.D I (3) vom 1.12.1939.
I.
Nach der mit der Bezugsverfügung bekanntgegebenen "Ver-
ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse an Gegenständen
der ehemals tschecho-slowakischen Wehrmacht" v.12.7.1939 sir...
zwei Arten von militärischen Liegenschaften zu unterscheiden:
1) Grundstücke, die am 15.3.39,6 Uhr, im Eigentum der tschecho-
slowakischen Republik standen; sie sind in das Eigentum d.s
Reiches übergegangen und werden von der Wohrmacht ver walt:t.
2) Grundstücko im Eigentum anderer Gobietskörperschaften, Dic-
so sind auf Anfordern der Wehrmacht unter den gloichen Bo-
dingungen zur Vorfügung zu stellen und von ihr zu varwalton,
untor denen sio der tschecho-slowakischon Wohrmacht usw.
dienten oder zu dienen bostimmt waren.
Mit Erlass OKW Az.3 a W.V.(VI/VII a) Nr. 6490/39 v.4.8.39
wurde bestimmt, dass dio von der Wohrmacht nicht benötig-
ten Grundstücke der ehemals tschecho-slowakischen Wehrma.rt
in die Verwaltung des Herrn Reichsprotoktors in Böhmen :
Mähren übergchen.
II.
Dieser vom Gesetzgeber geschaffenon Regelung dor Rochts-
verhältnisse entsprechen die tatsächlichen Verhältnisse im
Protoktorat nicht in vollem Umfang. Da die Regelung der R. 
verhältnissc der Besotzung von Böhmen und Mähren zwangsläu:ig
zeitlich folgen musste, sind militärische Liegenschaften ven
Dienststellen und Einheiten, die nicht zur Wehrmacht gohöreA,
belegt worden, bevor die Wehrmacht ihre Rechte aus dor Veror:-
nung vom 12.7.1939 geltondmachen konnte. Fernor konnten die
Grundstücke, die von der Wehrmacht nicht benötigt werden,
nicht geschlossen, sondern nur mit vielen Einzelverfügungon
D3
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dem Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren übergeben werden.

Zur Anpassung der tatsächlichen Verhältnisse an die Rechtsverhält-

nisse führt der Wehrmachtbevollmächtigte z.Zt. eine ordnungsgemässe,

geschlossene Aufteilung der militärischen Liegenschaften an die Wehr-

nacht ( Heer und Luftwaffe) und, im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs-

protektor, an die Polizei,SS, andere Dienststellen und die Regierungs-

truppe durch. Diese Massnahmen können erst nach Eingang der von den

Heeresstandortverwaltungen zum 15.2.40 vorzulegenden Meldungen über

die Erfassung der Liegenschaften zu Ende geführt werden. Da aber am

31.12.39 die Liquidierung der ehemaligen tschecho - slowakischen

Wehrmacht grundsätzlich abgeschlossen wurde, wird als vorläufig Re-

gelung der Pachtzins - und Amatisationszahlungen für nicht wehrmacht-

eigene Kasernen usw. folgendes verfügt :

III.Die Heeresstandortverwaltungen werden hiermit für das Kalenderjahr

1940 ermächtigt, Pachtzins - und Amortisationszahlungen in Einvier-

teljahresraten jeweils zum Beginn des Quartals an die Gemeinden zu

zahlen.:

1.) Für Kasernen, die vor dem 28.10.19l8 gebaut wurden, höchsters ei:s

der im Verzeichnis II (Anlage zu H.V. Ers. Tr. i. Böhmen / Mähren

Az. 63 allg. D I (3) v. 27.12.39 ) angegebenen Jahresvergütung ent-

sprechende Vierteljahresvergütung:

c.) Für Kasernen, die nach der Regierungsverordnung 164 / 1922 gebaut

wurden und schon abgerechnet sind, höchstens eine der in dem Verzeichi-

nis III (Anlage zu H.V. Ers. Tr. i. Böhmen / Mähren Az. 63 allg, D

I ( 3 ) v. 27. 12. 39 ) angegebenen Jahrosvergütung entsprechende

Vierteljahresvergütung.

Die Zahlungen sind nach Uebereinkommen mit den Gemeinden unmittelbar

an diese oder an die von den Gemeinden benannten Geldinstitute zu

leisten.

Etwa gestellte Forderungen auf Zahlung von Verzugszinsen für die

Zeit ab l.l.40 sind zurückzuweisen.

Alle nach 1.) und 2.) bewirkten Zahlungen sind bei Kap. VIII E 230

zu buchen,

3.) Hinsichtlich der Kasernenneubauten nach der Regierungsverordnung

164 / 1922 haben die Heeresstandortverwaltungen sofort Verhand-

lungen mit den Gemeinden aufzunehmen, die geforderten Zinsbeträ-

go zu crmitteln und diese Beträge unverzüglich hierher zu meläe..
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IV.l.) Voraussetzung für die Zahlungen bezw. für die Aufnahme von Verh.rd-

lungen ist die Tatsache, dass die Liegenschaft, für die eine Ver-

gütung gefordert wird, von Truppenteilen des Heeres benutzt wir.

2.) Werden Liegenschafton gemeinsam mit Einheiten oder Dionststoll.

benutzt, die nicht zur Wehrmacht gehören, so ist ein angumesscn

Teilbetrag zu zahlen und darüber zu berichten.

3.) Sind nach dem 15.3.39 zwischen dem Reichsfiskus-Heer und den Gc-

meinden (z.B.aufgrund der Anweisung ciner bis zum l.ll.39 zustär-

digen W.V.) günstigere Zahlungsvereinbarungen getroffen worde.,

so sind zunächst:die nach dioser Vereinbarung zu zahlenden Ver-.-

tungen zu entrichten und darüber zu herichten. Liegen solche V..-

einbarungen vor,. die eine höhere Vergütung.als die nach III.l.)

und 2.) zu zahlanden vorsehen, so ist gleichfalls zu berichten.

Einstweilen gezahlt werdan dürfen nur die Vergütungen nach III.

1.) und 2.) .

Die Ermächtigung zur Zahlung gilt nur für Beträge, die mch

dem l.l.l940 fällig geworden sind. Sofern rückständige vor dem l.

l.l940 fällig gewordene Zahlungen gefordert werden, ist ein Antrag

der Gemeinde mit einem eingehenden Bericht der Heeresstandortver-

waltung hierher vorzulegen.

Die Ermächtigung gilt ferner, wie schon gesagt, nur für das

laufehde Kalenderjahr. Inwieweit der Reichsfiskus-Heer in abgeän-

derter Form in die Verträge zwischen der früheren tschecho-slowa-

kischen Wehrmacht und den Gemeinden eintritt, kann erst nach dem

15.2.1940 entschieden werden.

VI.l.) Nicht zu zahlen sind Liegenschaftsforderungen von Unternehmern

die Gemeinden.

Die Erledigung dieser Forderungen ist von den Gemeinden, ggfs: n.:

Eintritt des Reichsfiskus-Heer in die Pacht - und Amortisationsv_-

träge selbst durchzuführen.

2.) Nicht zu zahlen sind ferner Forderungen von Bauunternehmern us ..

die an und für Bauten gearbeitet haben, die im unmittelbaren Al.-

trag der tschecho-slowakischen Wehrmacht und aus Staatsgeldern

erstellt wurden. Anträge mit derartigen Forderungen sind der Ho.-

resverwaltung für die Ereatztruppen in Böhmen und Mähren vorzul-

gon.

I

Nichtbetroffen von dieser Verfügung werden die Notunterkünf'

a

(Schulen,Fabriken usw.). Die Vergütung für diese Notunterkünfte
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Büro des Staatsfehcetäes
beim Reidhspcotektoe
in Böhmen und Mähren.
Eing.:
5. FEB.1940
Tgb. Nr.:.
- 4 -
richtet sich cinzig und allein nach den Verfügungen der Heeresverw.l-
tung für die Ersatztruppen in Böhmen und Mähren vom 14.12.1939 und
20.1.1940.
V e r t e i l e n :
an sämtliche Heeresstandortverwaltungen,
28
nachrichtlich :
an sämtliche Heoresbauämter,
9
"
1
Lazarette,
6
"
11
Kommandanturen und Standortältesten,
80
"1
11
Sachgebiete im Hause,
20
" Verbindungsstab des Luftgaukommandos XVII,Gruppe 2/ll,
1
"W.B.(Ia, Ib. I b 4., IV b,
4
" den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
3
€ "
höheren SS- und Polizeiführer beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren, Herrn Staatssekretär K.H.Frank,
- persönlich -
" das Ministerium für öffentliche Arbeiten, Sektion L,
Prag-Smichov, Švedská Nr.40,
I3
Vorra_t 50 St.
50
2203
Für den Wehrmachtbevollmächtigten bøin
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Der Chefintendant
I.V.
gez.Dr. G r ä b e.
Für die Richtigkeit
Loher
Oberstabszahlmeister.



Der Reichsprotektor

Prag, 3.Februar 1940

in Böhmen und lähren

Nr VI-1957/39 (2)

An die Abteilung I und II

an sämtliche Gruppen einschließlich Gruppe Mähren

an die Herren Oberlandräte in Böhmen und Nähren

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

zur Kenntnis

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

an den Befehlshaber der Ordnungspolizei

Th1

an den Wehrmachtsbevolimächtigten

an den Oberlandesgerichtspräsidenten

-- -

Vy

Betrifft: Lohnsteuer

Der Reichsminister der Fi

vom 18.Januar 1940 S 2300 - Pro

" Lohnsteuerkarten sind f

meinen beigefügten Erlassen vom

und vom 6.Juli 1939 S 2300 - Bö

Reichshaushalts-und Besoldungsb

sind und im Protektorat ihren W

schaftsmi
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2)

Mähren betrifft,hat der Reichsminister der Pinanzen dem Ober-

kommando der Wehrmacht in Berlin mitgeteilt.Der Erlaß vom

6.Juli 1939 S 2300 - Böhm 9 III über steuerliche Behandlung

von Arbeitnehmern im Verhältnis zum Protektorat Böhmen und

Mähren ist im Verordnungsblatt des Reichsprotektors in Böhmen

und Mähren vom 2.September 1939 S.87 verlautbart worden.

Im Auftrag

gez.Dr.Leubner

Beglaubigt:

Haut

Steuersekretär



Abschrift!

Der Reichsminister des Jnnern

Be

Nr. I BM 1819/39

WN

2003

An die

Obersten R

-

Betr.: Pro

Jm Nachgan

- I BM 933

Der
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empfohlen,dass sie - wenn diese Dienststellen in konkreten Fällen

im Zweifel sein sollten,ob die Lieferung (Leistung) der Umsatz-

(Luxus-) steuer und mit welchem Satze unterliegt, - sich entwe-

der an den Reichsprotektor oder an die zuständige Steueradmini-

stration zu wenden haben,beziehungsweise vom Lieferer die Be-

scheinigung der zuständigen Steueradministration zu verlangen,

ob es sich um Lieferung oder Leistung handelt,von der der Lie-

ferer die pauschalierte Umsatzsteuer abführen muss.

Das Finanzministerium weist alle untergeordneten Behörden

an,den im Absatze l dieses Erlasses genannten Reichsdienststel-

len die gewünschten Informaticnen bereitwillig zu erteilen und

den Lieferanten über Gesuch cie Bescheinigungen nach dem in der

Anlage beigeschlossenen Muster auszustellen.Die Anschrift in

dieser Bescheinigung ist direkt an die Vergebungsstelle zu

richten.Dabei werden die Steueradministrationen noch insbeson-

dere darauf aufmerksam gemacht,dass die Pflicht,die Umsatz-

steuer in Abzug zu bringen,nicht in den jenigen Fällen besteht,

in denen die Pflicht von der Lieferung oder Leistung die pau-

schalierte Umsatzsteuer zu zahlen nicht durch deren Durchführung

eintritt,sondern durch die für den Eintritt der Steuerpflicht

bei den indirekten Steuern massgebenden Tatsachen (das Pauscha-

le bei Fleisch,Bier,Backpulver,Feuerzeugen,Gold-und Schmuckwaren,

wenn sie der Punzierungskontrolle unterliegen,Mineralöle und

Erzeugnissen daraus,Wein,Branntwein und Erzeugnissen daraus,

Zündhölzern und Zucker),

Die Steueradministration,wenn es sich um keine in vorste-

henden Absatze (Satz 2) angeführten Fälle handelt,stellt vor

der Ausstellung der Bescheinigung fest,pb der Gesuchsteller

bei ihr mit dem betreffenden Pauschale besteuert wird,Damit die

Aeusserung über die Steuerpflicht und die Feststellung des

Satzes am präzisesten ist,sind im vorhinein notwendige Erhebun-

gen durchzuführen insbesondere,wenn in dieser Richtung Zweifel

bestehen,oder sich aus dem Vergebungsverfahren Umstände erge-

ben,die mit dem Stande der Bemessungsakten nicht im Einklang

stehen.Das Muster der Bescheinigung ist den Umständen des kon-

kreten Falles anzupassen.
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Im ersten Absatze der Bescheinigung sind nach den Umständen

des konkreten Falles Worte "eigener Erzeugung" dann zu streichen,

wenn der Lieferer die pauschalierte Umsatzsteuer auch von Liefe-

rungen der Ware fremder Erzeugung (z.B.Absatz 5,Nr.6 der Kund-

machung über Pauschalierung der Umsatzsteuer bei Textilien) ab-

führen muss.

Zweiter Absatz der Bescheinigung wird in den Füllen nicht

gestrichen,in denen dem Lieferer der Anspruch zusteht,dass ihm

in die pauschalierte Umsatzsteuer von seinen Lieferungen die

Umsatzsteuer ingerechnet wird,die er seinem Lieferer oder bei

der Einfuhr bezahlt hat.

Die Pescheinigung sowie auch das Gesuch um deren Ausstel-

lung sind stempelfrei (Tar.P.ll7/ll,lit.m/, 44/50,lit.g/ des

Geb.-Ges.);die Abgabe für Amtshandlung in Verwaltungssachen

wird ebenfalls nicht eingehoben (Art.I.Reg.Vdg.Slg.Nr.2)8/l935).

Für den Finanzminister:

Dr.Novotný.
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Beilage zum Erlasse des Finanzministeriums vom 18.

Januar 1940,G.Z.180.199/39-1II/23.

Steueradministration in .......

G.Z...

Bedinglich stempelfrei nach der T.P,

lll/li7 Lit.m/, insoweit diese Be-

scheinigung zu keinen anderen als in

ihr angeführten Zwecken benützt wird.

in

Dem Ansuchen der Firma ...

in

vom ............ l94.. um Ausstellung der Bescheinigung gemäss

Erlass des Finanzministeriums in Prag vom l8.Jänner 1940,G.Z.

180.199/39-IJI/23 bestätigen wir hiemit,dass die genannte Firma

....…….. (Art) Ihrer Erzeugung *) an den

Reichsprotektor in Prag, Wehrmacht und Reichsbehörden im Protek-

torat Böhmen und Mähren ......... %ige pauschalierte Umsatz-

(Luxus-)*) steuer abzuführen (Kundmachung des Finanzministers

Slg.Nr......../l9..., in der Fassung der Kundmachung Slg.Nr...

.……./19..….…..

.…….....

Uebersteigt die auf die Lieferung (Leistung) entfallende

Stener den Betrag von 500.- K,so wird diese von der Anweisung

des Entgeltes zuständigen Behörde abgezogen und auf das Steuer-

konto der Firma beim Steueramte in ................... abgeführt

Dabei*) machen wir die Vergebungsstelle darauf aufmerksam,

dass im gegebenen Falle bei Anveisung des Entgeltes nur 3% des

angewiesenen Betrages in Abzug zu bringen und auf das erwähnte

Steuerkonto auf Grund der Bestimmungen des Art.l8a,Abs.4 der

Durchführungsverordnung zum Gesetze über die Umsatz-und Luxus-

steuer abzuführen sind.

In .…...….……am ….....194.

Stampiglie.

Der Amtsvorstand:

*) Unzutreffendes wird von der Steueradministration gestrichen!
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Abschrift

Der Reichsprotektor in

Prag, den 31.Januar 1940

Böhmen und Mähren

Tagb.Nr. I - 3058-2/40 - B.d.S.

An das

Ministerratspräsidium

in P rag.

Betrifft: Einhaltung der Ausweispflicht durch Protektorats

Trotz nachhaltiger Verlautbarungen in Presse und Rund:

den die Vorschriften über den Ausweiszwang (Verordnung des

ministers des Innern vom 10. Sept. 1939 RGBL.I., S. 1739)

aufmerksam zu machen, Die Zulassung der Burgerlegitimation als

weispapier für den gesamten innerdeutschen Verkehr hat auf diesem

Gebiete ohnehin eine wesentliche Erleichterung geschaffen.

In Vertretung:

gez. Frank

Staatssekretär

I 2 c - 6430

An

a) sämtliche Gruppen außer Gruppe Mähren

Prag, den 24. 2. 1940

b) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten

zur Kenntnis und zur Beachtung.

Nachrichtlich an

das Büro des Herrn Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Unterstaatssekretars

Im Auftrage:

gez. Dr. Nobis

f.a.d.

Beglaubigt:

Tubin

n/at

Kanzleiangestellte

#D3
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sollen. Schliesslich wäre ich für eine kurze Sachdarstellung darü-

ber dankbar, in welcher Weise bis jetzt von den einzelnen Gruppen

und sonstigen Bestandteilen der Behörde auf die Personalfälle der

autonomen Verwaltung Einfluss genommen worden ist. Ich bitte um

beschleunigte Sachbehandlung.

Im Auftrage:

gez. Hufnagel

Oberregierungsrat,

Beglaubigt:

Haik

Registrator.

32530
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o financi.

Finanzninigteriun.

III/8

G.Z.18725/Bi1P19835

Re

9.února 1940.

in Böhmen

Prag, don

Eing.14.F

Fobruar
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Dor Ablauf dicsor Frist wird
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Für don Finanzninistor:

Dr Novotný

Za správnost vyhotoyení

p■ednosta výpravny:

Für dic Richtigkcit dor Ausfortigung

\f rash!

Vorstand dor Abfertigungsstollo:
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

W

W

■r. I 3a - 54/40

dd

An den

/.1%12.40

Herrn Ministerpräsidenten

in Pra g.

Betrifft:

Gebrauch der Protektoratsflagge im Verhältnis

zur Reichs-und Nationalflagge.

Unvorgreiflich einer abschliessenden Regelung

der Beflaggung und des Spielens von Hymnen - die Verab-

schiedung dieser Fragen dürfte in den nächsten Wochen mög-

lich sein - darf ich Ihre Aufmerksamkeit schon jetzt avi

folgende Punkte lenken und Sie bitten, die Protektorats--

behörden mit entsprechender Weisung zu versehen:

Schwierigkeiten bei Durchführung der Beflaggur

an Tagen und aus Anlässen, bei denen sowohl die reichs-.

eigenen Behörden als auch die Protektoratsbehörden und

die Bevölkerung beflaggen, haben sich dann ergeben, wenn

reichseigene Behörden und Dienststellen im gleichen

Dienstgebäude mit Protektoratsbehörden untergebracht

sind.

Für die Durchführung der Beflaggung hätten

in diesen Fällen vorbehaltlich einer endgültigen Rege-

lung folgende Richtlinien zu gelten.

Auszugehen ist davon, dass reichseigenen Be-

hörden grundsätzlich nach den für sie geltenden Vor-

schriften, insbesondere nach den Vorschriften des Rund-

erlasses des RMdI über die Beflaggung von Dienstgebäu-

den vom 3.März 1939 I b 105/39 - 4015 (veröffentlicht

im RMBliv 1939 S. 389) zu flaggen haben und zwar ohne

Rücksicht darauf, ob es sich um reichseigene Gehäude

handelt, in denen sich die Räume einer reichseigenen

Dienststelle befinden.

Ohne

34y

$\D  $



44a

- 2 

Ohne der durch den Führererlass vom 16.März 1939

gewährleisteten Autonomie des Protektorats Böhmen und

Mähren Abbruch tun zu wollen, erscheint es zweckmässig,

in den Fällen der aufgezeigten Art vorläufig folgendes

zu beobachten:

1. In Fällen, in denen lediglich für die reichs-

eigenen Behörden Anlass zur Beflaggung gegeben ist, werdei

lediglich die reichseigenen Dienststellen nach den für

sie geltenden Vorschriften zu flaggen haben. Die Protek-

toratsdienststellen hätten bei solchen Anlässen von einer

Beflaggung abzusehen.

2. In Fällen, in denen ein Anlass für die Beflag-

gung sowohl für die reichseigenen Dienststellen als auc

für die Protektoratsbehörden gegeben ist, wird die Reichs

dienstflagge an der Hauptfront des Gebäudes in dieMitte

48fragender Stell e zu hissen sein, während die Reichs-

und Nationalflagge rechts, die Protektoratsflagge links

vom Inneren des Gebäudes, mit dem Blick zur Strasse gese-

hen, zu setzen ist.

3. Schliesslich wird in Fällen, in denen ein An-

lass für die Beflaggung nur für das Protektorat gegeben

ist, nach den bereits bekanntgegebenen Richtlinien eine

Doppelbeflaggung in der Weise Platz zu greifen haben,

dass an der Hauptfront des Gebäudes rechts die Reichs-

0

und Nationalflagge, links die Protektoratsflagge zu ze ve

ist.

Sofern für reichseigene Dienststellen eine ständige

Beflaggung angeordnet ist, wird in den unter 3.) genannte

Fällen nach Massgabe der Ziffer 2 zu flaggen sein.

An

a) die Abteilungen I und II

b) sämtliche Gruppen, einschl.der Gruppe Mähren

c) sämtliche Oberlandräte, an die Oberlandräte in

32528

Mähren im Wege der Gruppe Mähren

d) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

den_
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f) den Wehrmachtbevollmächtigten

mit der Bitte um Kenntnisnahme und entsprechende Beach-

tung.

In Vertretung:

gez. K.H.F r a n k

Beglaubigt:

Serslet

Reg.Oberinspekter.

Nachrichtlich

an

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
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Prag, den 12. Februar 194

DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Vertraulich!

An die Herren Gruppenleiter (einschl.Gruppe Mähren)

An die Herren Oberlandräte. (in Mähren durch die Gruppe Mähren)

Bei der besonderen Lage der Deutschen in Prag ist es selbst=

verständlich, dass ein enger kameradschaftlicher und gesellschaftli=

cher Zusammenhalt sowohl zwischen den hierher versetzten Beamten und

ihren Familien als auch den hier bereits ansässigen Deutschen aufrecht

erhelten und gepflegt wird. Er erfolgt in der für Beamte an sich

selbstverständlichen Schlichtheit.

Es erscheint mir jedoch notwendig darauf hinzuweisen, dass die

Teilnahme an Festessen und ähnlicher

der Protektoratsregierung und -Verwa

chischen Verbänden und Organisatione

Mitglieder der deutschen Behörden m

artige Veranstaltungen dienen gerade

nicht dem Zwecke geselliger Vereinig

Eingeladenen den Gastgebern zu verpi

Jch weise endlich noch einmal

die Annahme von Einladungen der tsch



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 15. Februar 1940

I 1 e - 174 g

Geheim

An

a) die Abteilung I und II

b) sämtliche Gruppen

c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

e) die Gruppe Mähren in Brünn

jeweils persönl.

mit 7 Mehrfertigungen für

Anschrift mit dem

die Oberlandräte in Mähren

Zusatz o. V. i. A.

f) die Oberlandräte in Böhmen

Nachrichtlich :

9/s.48.

chtbevoll-

i der Frage

ektorat zu-

sätzlich zu den im übrigen Reich geltenden Bestimmungen zu be-

achten sind. Diese Richtlinien sind in meinem Schreiben an die

Oberlandräte vom 29.12.1939 I 1 e - 920 g enthalten; den Wehr-

ersatzdienststellen sind sie vom Wehrmachtbevollmächtigten zu-

gegangen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass in Zukunft

die zivilen und die militärischen Dienststellen die Uk-Stellun-

gen nach denselben Richtlinien bearbeiten.

2c

Voraussetzung für die Uk-Stellung ist, dass nach gleich-

mässigen Gesichtpunkten gearbeitet wird. Es sind daher mit der

Wehrersatzinspektion Prag die nachgenannten Richtlinien fest-

gelegt worden. Nur wenn die Bedarfsträger sich an diese halten

und die Uk-Anträge baldigst stellen, wird erreicht, dass bei

zukünftigen Einberufungen von Seiten der Wehrmacht nur auf sol-

che Leute zurückgegriffen wird, die auch tatsächlich zur Ver-

fügung stehen. Die Wehrersatzinspektion hofft, bis Mitte April

alle bisher noch nicht gestellten Uk-Anträge erledigen zu kön-

nen, wenn sie innerhalb der nächsten 4 Wochen eingeriabt man

den. Für bei einem Bedarfsträger neu eingestellte A
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sowie für Leute, die in Zukunft erfasst und gemustert wer-

den, sind, falls erforderlich Uk-Anträge jedesmal schnell-

möglichst vorzulegen.

3.

Grundsätzlich wird nochmals klargestellt, dass laut

Verfügung des OKW alle Beamten, Angestellten und Arbeiter den

Behörde des Reichsprotektors einschliesslich der Oberlandrä-

te (ausgenommen Angestellte und Arbeiter der Reserve I) bis

auf weiteres unabkömmlich gestellt sind. Das formelle Uk -

Verfahren ist jedoch erforderlich.

4.

Sowohl bei den Beamten, Angestellten und Arbeitern des

Reichsprotektors wie auch bei den übrigen Uk-Anträgen kann

kein Unterschied gemacht werden zwischen Reichsdeutschen und

Volksdeutschen.

5.

Für den Grad der Entbehrlichkeit gilt auch heute noch

die Verfügung des OKW, wie sie im Erlass vom 3l.10.1939 I l e-

844 g den Gruppen und Oberlandräten bekanhtgegeben wurde. Den

nach sind also die in Ziffer 6 - 9 aufgeführten Wehrpflichti-

gen möglichst an die Wehrmacht abzugeben. Nach Möglichkeit

sollten jüngere Volksdeutsche, die , wie dies auch in Friedens-

zeiten der Fall wäre, in Kürze ihrer Wehrpflicht genügen müs-

sen, nur dann eingestellt werden, wenn ältere Jahrgänge nicht

zur Verfügung stehen, oder nur so eingesetzt werden, dass sie

jederzeit an die Wehrmacht abgegeben werden können.

6.

Die Wehrmachtdienststellen werden den Wünschen der Ver-

waltungsbehörden weitmöglichst Rechnung tragen. Es empfiehlt

sich in Zweifelsfällen die Angelegenheit durch persönliche

Fühlungnahme mit dem Wehrmeldeamt bezw. Wehrbezirkskommando

zu regeln. Andererseits erwartet die Wehrmacht, dass, wenn

sie einen Mann (Spezialisten, Dolmetscher usw.) dringend benö-

tigt, die Verwaltung sich damit abfindet.

7.

Im einzelnen ist zu beachten:

a) Die Uk-Anträge für die Beamten, Angestellten und Ar

beiter der Behörde des Reichsprotektors und der Oberlandräte



den vorstehenden und folgender

WMA (für Offz. WBK) ein.

e) Bei allen übrigen Beda

Uk-Anträge Sache des Oberlandr

Recht und die Pflicht, dass de

Nachrichtenbüro (DNB), Filmate

zur Weiterbehandlung beim Ober

Grundsätzlich wird der Oberlar

Stellung selbständig prüfen k
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den nachstehend aufgeführten Wehrpflichtigen ist die zuständige

Gruppe beim Reichsprotektor oder die Berufsvertretung zu hören,

Die Uk-Anträge für die Wehrpflichtigen der Filmateliers und der

Pressebüros sind vom zuständigen Oberlandrat, der das förmliche

Uk-Verfahren durchführt der Gruppe XV, Uk-Anträge für Rechtsan-

wälte dem Rechtswahrerbund, Uk-Anträge für Beamte der tschechi-

schen Post-und Bahnverwaltung der entsprechenden Gruppe beim

Reichsp:rotektor möglichst gesammelt zur Stellungnahme zu über-

senden.

Für die deutschen Angehörigen der autonomen Gendarmerie und

Regierungspolizei wird der Befehlshaber der Ordnungspolizei die

Uk-Anträge stellen und sie über den Oberlandrat, der auch die

formelle Behandlung übernimmt, bei den zuständigen WBKs bezw.WMA

einreichen.

Bezüglich der Ärzte ist folgende Regelung vorgesehen: Amts-

ärzte werden nicht, Amtshilfsärzte und Ärzte an den Krankenhäu-

sern nur im Einvernehmen mit der Gruppe I/6 (Medizinalwesen)

beim Reichsprotektor einberufen.

Frei praktizierende Ärzte werden im Einvernehmen mit der

deutschen Gesundheitskammer in dem Prozenty@:hältnis einberu-

fen, dass die Betreuung der deutschen Bevölkerung durch deut-

sche Ärzte nicht gefährdet ist.

Das förmliche Uk-Verfahren führt der zuständige Oberlandrat

durch, dessen Aufgabe es ist, das Einvernehmen mit der Gruppe

I/6 herzustellen.

Da im Gegensatz zum Altreich tschechische Behörden und Be-

triebe kein Interesse an der Uk-Stellung ihres deutschen Per-

sonals haben, hat der Oberlandrat von sich aus die Pflicht und

das Recht, die volkspolitische Notwendigkeit der Uk-Stellung von

Wehrpflichtigen in der autonomen Verwaltung (Staat, Gemeinde,

Post und Bahn) in freien Berufen (Ärzte, Rechtsanwälte usw.),
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bb) Die Oberlandräte setzen sich mit den deutschen Bürgermei-

stern, deutschen Bezirkshauptmännern und sonstigen leitenden

deutschen Beamten in der autonomen Verwaltung in Verbindung,

damit sie von diesen die erforderlichen Unterlagen für die

Notwendigkeit der Uk-Stellung erhalten.

cc) Die Oberlandräte setzen sich mit der DAF in Verbindung,

damit die Betriebsobmänner jeweils für die Betriebe entspre-

chende Anträge beim Oberlandrat einreichen.

dd) In W-Betrieben (Wehrmacht-, früher R-Betriebe) sind die

Abwehrbeauftragten der-Abwehrstelle darauf bedacht, dass die

erforderlichen Uk-Anträge gestellt werden.

ee) In W-Betrieben (Wirtschaft-, früher k.l.-Betriebe) haben

die Oberlandräte von sich aus an Hand der ihnen zur Verfügung

stehenden Kartei der Volksdeutschen in W-Betrieben, die erfor-

derlichen Ahträge einzureichen.

ff) Es empfiehlt sich, dass die Oberlandräte ihre sämtlichen

Wehrstammkarten von Zeit zu Zeit daraufhin durchsehen, ob Uk-

Anträge zu stellen bezw. zu erneuern sind.

f) Bei den Hochschulen werden die Uk-Anträge für Professoren,

Dozenten, Assistenten, Beamte und das sonstige Personal durch

den Rektor (später Kurator) unmittelbar beim WBK - Prag bezw.

Brünn gestellt. Für Rektor und Kurator selbst stellt der Reichs-

protektor den Antrag. In Zweifelsfällen werden die Wehrbezirks-

kommandos die Stellungnahme der Gruppe XIV des Reichsprotektors

einholen.

Uk-Anträge für die Lehrer an deutschen Schulen jeder Art sind

von den Oberlandräten im Benehmen mit den Schulleitern und den

deutschen Bezirksschulinspektoren einzureichen. In grundsätz-

lichen Zweifelsfragen ist die Entscheidung der Gruppe XIV ein-

zuholen.

g) Der Oberlandrat legt alle Uk-Anträge - diejenigen der W-

Betribe (Wehrmacht) über das zuständige Rüstungskommando Prag

oder Brünn - dem zuständigen Wehrmeldeamt (für Offz. WBK) zur

Entscheidung vor. Von den Oberlandräten sind den zuständigen

WBKs Listen der Wehrbetriebe (Wirtschaft) in 4-facher Ausfer-

tigung zu übersenden. In Zukunft. st bei allen Uk-Anträgen

nur noch eine V.-Karte oder eine Karte Muster AK lO zu verwen-

den.

Die erfolgte Uk-Stellung für Angehörige tschechisch geleiteter
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Betriebe ist dem Verbindungsoffizier oder dem Betriebsobmann

zur Kenntnis zu bringen.

h) Die Fristen für UK-Stellungen betragen 6 Wochen, 3 Mc-

nate und bis auf Weiteres. Andere Möglichkeiten gibt es nicht,

vor allem keine Uk-Stellung auf Kriegsdauer.

"Bis auf Weiteres" bedeutet, dass die Uk-Stellung mindestens

3 Monate gilt und automatisch weiterläuft, wenn sie nicht von

der Wehrersatzdienststelle(möglichst mit einer Frist von 4 Wo-

chen) aufgekündigt wird. In diesem Falle kann der Bedarfsträ-

ger, falls erforderlich, einen neuen Uk-Antrag stellen,

i) Uk-Stellungen erfolgen grundsitzlich nur zum Ende ei-

nes Monats. Die Frist wird in der Regel vom Ende des Monats,

in dem der Antrag eingeht, gerechnet.

k) Für ablaufende Anträge ist, falls Erneuerung erfor-

derlich, spätestens 3 Wochen vor Ablauf Verlängerung zu be-

antragen. In diesem Falle kann die alte V.-Karte weiter be-

nutzt werden.

1) Uk-Stellung erfolgt nur für den augenblicklichen Arbeits-

platz. Wechselt ein Uk-Gestellter seinen Arbeitsplatz, so ist

die Aufhebung der Uk-Stellung durch Bedarfsträger oder neue

Uk-Stellung schnellstens zu beantragen. Hiergegen wurde bisher

wiederholt verstossen. Hier tätige Reichsdeutsche, die nach

dem l6.3.39 zugezogen sind oder. in nächster Zeit umziehen, sind

aufzufordern sich umgehend bei ihrer bisherigen Wehrersatzdienst-

stelle im Reich durch Übersendung des Wehrpasses abzumelden und

bei der hier zuständigen Wehrersatzdienststelle anzumclden. Auch

im Reich noch nicht Erfasste und Gemusterte der Jahrgänge l895

bis l92o einschliesslich haben sich sofort zu melden.

m) Für Leute, die nicht mehr in Wchrüberwachung stehen(im

allgemeinen die Jahrgänge l894 und älter) oder bei der Musterung

"untauglich" befunden werden, sind keine Uk-Anträge zu stellen.

Dasselbe gilt für die Offiziere und Beamte a.D, und der Res, a.

D. und z. V. der neuen Wehrmacht stehen unbeschränkt in Wehr--

überwachung, für sie sind also Uk-Anträge zu stellen.

n) Für Wehrpflichtige, die bei der Musterung beschränkt

tauglich oder a.v. Feld und a.v, Heimat befunden wurden, müssen

Uk-Anträge vorgelegt werden, jedoch können die Bedarfsträger

mit Belassung dieser Leute im allgemeinen rechnen.
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o) Die Bestätigung der erfolgten Uk-Stellung erfolgt durch

Rücksendung der V.-Karte durch die entscheidende Wehrersatz-

dienststelle. Der Oberlandrat setzt den Antragsteller, bei tsche-

chischen Betrieben den Verbindungsoffizier oder Obmann, in Kennt-

nis. Der Uk-Gestellte selbst erhält unmittelbar von der Wehrer-

satzdienststelle eine Wehrpassnotiz.

p) Einspruch gegen dcn Entscheid eines Uk-Antrages ist grund-

sätzlich beim zuständigen Wehrbezirkskommandcur einzulegen, der

ihn dem Wehrmachtbevollmächtigten zur Entscheidung auf dem Dienst -

weg vorlegt.

Etwa benötigte Mehrfertigungen dieses Schreibens bitte

ich anzufordern.



Der Reichsprotektor

Prag, den 15.Februar 194

in Böhmen und Mähren

Nr. I 1 d - 327

An

a)

b)

c)

$d$

Nachri

0

60.

i)

Betr.:

Verbindungsführer des

in Böhmen und Mähren

Der Führer des National

Reichsleiter Korpsführer Add

Sturmführer Dr. Hanns Blascl

dungsführers des NSKK beim I

Mähren beauftragt.

Jch ersuche, bei allen

betreffen oder in seine Zus

Sturmführer Dr. Blaschek zu

bezüglichen Schriftverkehr

sitz des NSkk-Sturmführers

Palais, Telefon: 60 141, Kl

Jn Vert

gez.: K.

Staatss

Beglaubigt:

Moteib

Kanzleiangestellte.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

I 1 d - 81/40

An

a) die Abteilung I und II

b) gämtliche Gruppen

fr■

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors

d) "

"

"

11

Staatssekretärs

e) "

I1

H

Unterstaatssekretärs

W.

f) den Befehlshaber der Sicherheitspolizai

d{

g) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

L,40.

h) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

Betr.: Verwaltungsführung in den Oberlandratsbezirken

Beilage: 1 Abdruck

Über die Verwaltungsführung in den Oberlandrats-

bezirken habe ich am 19.Februar 1940 die im Abdruck

egende Verfügung über die Verwaltungsführung in

perlandratsbezirken erlassen.

Jch bitte, hiervon Kenntnis zu nehnen.

gez.: Frhrivi Nourath

Beglaubigt:

dieteril

Kanzlciangestelite,

=D3



Wie erhalte ich als Deutscher einen Bezugschein
für Kleider oder Schuhe?
Die planmäßige Bevirtschaftung vieler Dinge des täglichen Bedarfes ist für die ganze Dauer des uns
aufgezwungenen Krieges unerläßlich. Deshalb lieber Volksgenosse vor allem: Verständnis für die Sache!
P a a   d d  o r  Pe e a  e
keinesfalls maßgebend sein  lediglich der tatfächliche Bedarf. Einen Bezugschein sollft Du nur beantragen,
wenn Du ihn zur Behebung eines wirklichen Mangels benötigst. Die maßgebenden Stellen haben, um eine
wirklieh gerechte Beteilung mit Bezugscheinen zu sichern, die Partei und ibre Drganisation als Kontroll-
organ eingeschaltet.
Wenn Du nun unbedingt etwvas benötigst — was Du nicht auf Nleiderkarte erhalten kannst und was nicht
frei käuflich ist — so hole Dir in der Dienststelle der Partei oder bei Deinem Blockleiter oder direkt in der
deutschen Bezugscheinstelle Prag I. Neues Amtsgebäude der Stadt Prag, Ecke Karpfengasse - Plattner-
gasse, Zimmer 83  einen Antrag, den Du wahrheitsgemäß genau nach dem Vordruck ausfülst Dann
bittest Du Deinen Blockleiter, die Angaben zu überprüfen und am Antrag zu bestätigen.
Du kannst die Partei immer in Bezugscheinangelegenheiten in Anspruch nehmen. Sie ist für alle Voltsge-
b         b  d 
fein solltest.
Mit diesem bestätigten Antrag gehst Du nun zur deutschen Bezugscheinstelle und läßt Dir dort den Be-
zugschein geben. Du erhälst ihn immer, wenn Du nachgewiesen hast, daß Du ihn benötigst. Jnsbesonders
aber wenn Du das Lnglück gehabt haben solltest, bei einem Diebstahl, einem Brand zu Schaden gekommen
zu sein, oder wenn einer Deiner Lieben gestorben ist, wenn Du das Glück haben folltest, Hochzeit feiern zu
können, oder in Bälde unserem Volk einen neuen, jungen Volksgenossen zu ichenken. In diesen Fällen
hast Du Anspruch auf ein kleines „Mehe", das Dir da gerne bewilligt wird. Die Bezugscheinstelle oder Dein
Blockleiter werden Dich hier immer gerne beraten. Du mußt nur das tatsächliche Vorliegen eines Sonder-
falles nachweisen.
Schließlich lasse Dich an den deutschen Kaufmann und an den deutschen Handwerter verweisen, welche
Dir für den Bezugsehein gerne die Ware liefern werden. Die deutschen Gewerbetreibenden in Prag erblicken
ihre Ehrenpflicht darin, die Aufträge und Wünsche ihrer Kunden forgfältig und preiswert zu erfüllen und
hochwertige Ware zu führen. Sie haben in den vergangenen Jahren unter den schwersten Dpfern durchge-
halten und haben auch heute wieder die Last der Einschränkungsmaßnahmen am meisten zu füblen. Deshalb
hast auch Du die Pflicht, bei ihnen zu kaufen!
:houhnp
Jeschek Emanuel, VIl., Messegasse 12. Tel. 760-79. (Fa. Porsche)
Drthopädische Schuhe, Einlagen und Reparaturen.
Dörr Ernst, VII., Bubna, Schnirchgasse 16. Fel. 737-60. (Fa. Majerová)
Kutschera F. Eduard, XIl., Foch-Straße 6, Eingang Rubes-Gasse. Tel. 418-69 (Fa. Jilek)
Mattl Dtto, II., Gerstengasse Nr. 17.
Schuhmacher, Spezial-Maßarbeit, Stiefelerzeugung.
Mayor Eduard, XIX., Dewiz, Na Hutich Nr. 1.
Schuhmacher, Maßarbeit und Schuhreparaturen.
Rödel Julius, II., Nekazanka 10.
Drthopädische Schuhe.
Fetauer Josef, L., Teingasse 17/ll (über den Hof).
Spezialist für orthopädische Schuhe und Reitstiefel, chem. Fachlehrer an der deutschen Staatsgewverbeschule
in Pilsen.
Schuhkaufhaus:
N. Schwarz, Jnb. Franz Hawliczek, IL., Herrengasse 5. Tel. 262-14.
Qualitäts-Herren, Damen- und Kinderschuhe, orthopädische Schuhe und Gausschuhe, Stiefel, Shube
Längen und Weiten.
Lt
d\. $r, 262
3/96
T
Pr 28.2.
7 lecang:
1D3
1.201.40
1≠.u.



Prag, den 20.Febr

ertraulich

otektors,

kretärs,

atssekretärs.

ehem.tschecho-slowakischen öffent-

lich-rechtlichen Bediensteten.

Der Referent beim Reichsminister des Innern

für die oben bezogenen Fragen hat mir zur vorläufigen

Kenntnisnahme eine Abschrift des beim Reichsminister

des Innern im Geschäftsgang befindlichen Vorganges

übersandt.

Obgleich die Stellungnahme des Reichsministers

des

chsprotektor erstatteten Vor-

sch

utmachung bei ehem, tschecho-

slo

echtlichen Bediensteten noch

aus

chlossen werden kann, daß die-

se

me Abweichungen im Einzelnen

auf

es wegen der Vordringlichkeit

und

standes zweckmäßig, bereits

jet

die Grundsätze aufzuführen,

nacl

tmachung für ehem. tschecho-

oTS

ten

inw

chu

den

for
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Innern werden drei Gruppen von Pällen unterschieden und

zwar:

I. Ehemalige tschecho-sl•wakische öffentlich-rechtliche

Bedienstete bezw, deren Hinterbliebene, deren Wieder-

einstellung in den aktiven Dienst nicht mehr in Be-

tracht kommt bezw. nicht beabsichtigt ist. Der Kreis

dieser Personen ist durch die Verordnung vom 19.l0.39

RGBl.I,S.2059, und durch die zweite Verordnung über

die Rechtsverhältnisse der ehem. tschecho-slowakischen

öffentlich-rechtlichen Bediensteten in den sudeten-

deutschen Gebieten vom 8.1.40, RGBl. I,S.57 begrenzt.

Soweit diese Personen nicht in ein deutsches

Beamtenverhältnis übern•mmen werden, wird eine ab-

schließende gesetzliche Regelung für den Sudetengau,

die sogenannte dritte Verordnung über die Rechtsver-

hältnisse der ehem.tschecho-slowakischen öffentlich-

rechtlichen Bediensteten in den sudetendeutschen Ge-

bieten, vorbereitet, die in Verbindung mit den beiden

vorgenannten Verordnungen, auch Wiedergutmachungsmaß-

nahmen vorsieht,

Für diese Verordnung ist der aus der Anlage

ersichtliche Wortlaut vorgesehen. Eine weitere Wie-

dergutmachung findet nicht statt.

II.Ehemalige tschecho-slowakische öffentlich-rechtliche

Bedienstete, die in ein deutsches Beamtenverhältnis

.übernommen vurden.

Für diesen Personenkreis sind, keine weiteren

Wiedergutmachungsmaßnahmen vorgesehen. Die in den

bisherigen Vorschriften (RdErl. des RMdF und RMdI

v.9.2.39 RBB.S.28,Durchführungsbestimmung zur Ver-

endwanc zun Dinfiihmung reiehsrechtlicher Vorschrif-

32510
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oder II fallen.

Die für die sudetendeutschen Gebiete maßgebli

che Regelung ist in den unter I angeführten Rechtsguel-

len enthalten.

Die Stellungnahme des Reichsministers des In-

nern bezüglich einer Wiedergutmachung für die aufgezähl-

ten Personenkreise im Protektorat_ stützt sich haupt-

sächlich auf folgende Erwägungen:

Bezüglich des Personenkreises unter I wird

empfohlen, eine dem Sudetengau möglichst gleichlautende

Regelung zu treffen. Der Reichsminister des Innern hat

jedoch keine Bedenken, im Protektorat die Gewährung von

Unterstützungen für alle Fälle einer erfolgten Zurück-

setzung vorzusehen, während für die sudetendeutschen

Gebiete nur die Gewährung einer einmaligen besonderen

Unterstützung zum Ausgleich der in der Vergangenheit

erfolgten Zurücksetzungen nur für bestimmte Fälle sta-

tuiert wurde. Ein Rechtsanspruch auf eine Nachzahlung

würde aber, ähnlich wie im Sudetengau, nicht bestehen.

Bezüglich des Personenkreises unter II er-

achtet der Reichsminister des Innern, ähnlich wie im

Sudetengau, weitere liaßnahmen für überflüssig.

Bezüglich des Personenkreises unter IIl, so-

hin bezüglich derjenigen deutschen öffentlich-rechtli-

chen Bediensteten, die bei nicht reichseigenen Behörden

und Dienststellen des Protektorats in Verwendung stehen,

erklärt der Reiehsminister des Innern sein Einverständ-

nis,

so

é

den

werd

ohn

Vora

Geh
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(3) War der öffentlich-rechtliche Bedienstete vor-

zeitig in den Ruhestand versetzt worden, so sind die

Versorgungsbezüge so festzusetzen, wie sie festgesetzt

wor

er

docl

im

Geh

bei

ihm

sin

vorzeitig in den Ruhestand

laneben nach Abs.5 zu verfahren.

ch-rechtliche Bedienstete aus

Versorgungsansprüche oder le-

 eines Unterhaltsbeitrages

lenbezuges entlassen wcrden,so

ge so festzusetzen, wie sie

wenn er bis zum Ablauf des

Lebensjahr vollendet hatte,

spätestens jedoch bis zu seinem Tode odcr bis zum lo.

Oktober 1938 im Dienst verblieben und bis zu diesem

Zeitpunkt im Gehalt im Wege der Zeitvorrückung aufge-

stieyen wäre.

(6) Sind die einem Versorgungsempfänger zustehen-

den Versorgungsbezüge gekürzt oder aberkannt worden,so

sind sie wieder in voller Höhe zu zahlen.

(7) Ist ein öffentlich-rechtlicher Bediensteter

freiwillig aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden, so

kann ihm ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe der Ver-

sorgungsbezüge gewährt werden, die er erhalten würde,

wenn er bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 60.

Lebensjahr vollendet hatte, spätestens jedoch bis zu

seinem Tode oder bis zum l0.Oktober 1938 im Dienst ver-

blieben und bis zu diesem Zeitpunkt im Gehalt im Wege

der Zeitvorrückung aufgestiegen wäre, sofern er im

Zeitpunkt des Ausscheidens Mitglied der Sudetendeutschen

Nationalsozialistischen
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Nationalsozialistischen Partei, der Sudetendeutschen

Heimatfront oder der Sudetendeutschen Partei gewesen

ist und die Bewilligung des Unterhaltsbeitrages zur

Beseitigung einer Härte erforderlich ist.

(8) In den Fällen der Absätze 4, 5 und 6 kann dem

Berechtigten außerdem eine einmalige besondere Unter-

stützung gewährt werden, sofern er vor dem l.Oktober

1938 infolge der ganzen oder teilweisen Versagung der

ihm zustehenden Versorgungsbezüge in eine Notlage ge-

raten war und die Bewilligung der Unterstützung zur Be-

seitigung der Notlage erforderlich ist,

§ 4

(l) Die Versorgungsbezüge und sonstigen Leistun-

gen nach Maßgabe der §§ 1 bis 3 werden nur auf Antrag

gewährt. Der Antrag kann nur bis spätestens 31.Januar

1940 gestellt werden.

(2) Die Entscheidung über die Anträge trifft der

Oberfinanzpräsident Wien in Wien in Einvernehmen mit

dem Reichsstatthalter für den Sudetengau. In Zweifels-

fällon entscheidet der Reichsminister der Finanzen im

Einvernehmen mit dem Rcichsminister des Innern.

(3) Für Angehörige der früheren tschecho-slowaki-

schen Staatsbahnen und ihrer Rechtsvorgänger, die Mit-

glieder der Pensions- oder Provisionsfonds dieser Bah-

nen gewesen sind, trifft die Entscheidung die vom

Reichsverkehrsminister beauftragte Stelle in Einvernch-

men mit dem Rcichsstatthalter für den Sudetungau. In

Zweifelsfällen entscheidet der Reichsverkehrsminister

im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern.

(4) Für Angehörige der früheren tschecho-slowaki-

schen Postverwaltung, die Mitglieder des Provisions-

fonds der tschecho-slowakischen Postverwaltung gewesen

sind, trifft die Entscheidung die vom Reichspostminister

32502

beauftragte Stelle im Einvernehmen mit dem Reichsstatt-

halter für den Sudetengau. In Zweifelsfällen entschei-

det der Reichspostminister im Einvernehmen mit dem

Reichsminister des Innern.

(5) Für die ehemaligen öffentlich-rechtlichen Be-

diensteten.
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diunsteten der Gemeinden,der Gencindeverbande und dur

sonstigen in Artikel IV der Verordnung über die Rechts-

verhültnisse der dhenaligen tschucho-slowakischun üifunt-

lich-rechtlichon Bediensteten in den sudetendcutschun

Gebisten von 19.0l:tober 1939 (Ruichsgesetzbl.I 5.2059)

genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des

öffentlichen Rechts trißßt die Entscheidung dur Reichs-

minister des Innern auf Vorschlag des Reichsstatth lters

für den Sudetengau.

Artikel II

§ 5

Die vorschriften der Zveiten Verordnung über die

Rechtsverhältnisse der ehenaligen tschechu--sl•valischen

ölfentlich-rechtlichen Bediensteten in den sud.tendeut-

schen Gebieten von 8.Januur 1940 (Ruichsgesetzbl.I 5.57)

finden keine Anvendung, wenn die Ruhe- (Vursorgungs-)

Genüsse für die Zeit von l.0ktober 1938 bis 31.Dezenber

1939 nach den bis zum 31.Oktober 1938 in Kr.it gewese-

nen tschecho-slowalischen Recht berechnet warden sind,

ohne daß die nech den ehenaligen tschecho-slowakischen

Recht vorgeschriebenen Kürzungen in Abzug gebracht wor-

den sind. Dies gilt nicht, venn die einem ehencligen

öffentlich-rechtlichen Bediensteten gevährten Ruhe-

(Versorgungs-) Genüsse den Detreg von ncnatlich 3co R:,

die der Vitve eines eheneligen Ölfentlich-rechtlichen

Beliensteten gewährten Versorgungsgenüsse den Betr .g

von nonatlich 150 Ri und die einer Vaise eines chemeli-

gen öffentlich-rechtlichen Bediensteten gevährten Ver-

sorgungsgenüsse den Betrag von nonatlich 75 Ril in Decen-

ber 1939 nicht überstiegen haben.

Berlin, den

1940

Der Reichsminister des Innern

Der Reiehsninister der Finanzen
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 20.Februar 1940.

in Böhmen und Mähren

7

Nr. I 3 a - 25078/39

\.α.d.

/614.40.

An den

Herrn Reichsminister des Innern

Zentralstelle für Böhmen und Mähren

inB e_r l_i n_ NW 40

Königsplatz.

Betrifft: Anwendung der ehem. tschechoslowakischen Aus-

ländergesetzgebung auf deutsche Staatsange-

hörige

Im Anschluss an mein Schreiben vom 26.Januar 1940

XVI E II 1l99/40 betreffend Bedeutung der Worte "Aus-

land"und "Ausländer" im amtlichen Sprachgebrauch.

Nach dem Willen des Führers sollen die Pro-

tektoratsangehörigen weder im noch im Ausland im Ver-

hältnis zum Reich als Ausländer behandelt werden.

§ 3 der Verordnung über den Erwerb der deut-

schen Staatsangehörigkeit durch frühere tschechoslowa-

kische Staatsangehörige deutscher Volkszugehörigkeit

vom 20.4.l939, RGBl.I,S.815 stellt fest, dass die deut-

schen Staatsangehörigen, die ihren Wohnsitz im Protek-

torat Böhmen und Mähren haben, auch die Rechte der

Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren

besitzen.

Dieser Führerentscheidung und der bestehen-

den Rechtslage haben die in letzter Zeit erlassenen

Vorschriften nicht immer entsprechend Rechnung getra-

gen, ein Umstand, der in der Durchführung dieser Vor-

schriften zu beträchtlichen, allerdings leicht vermeid-

bar gewesenen Schwierigkeiten geführt hat, die sich die

Protektoratsregierung deutschen Staatsangehörigen ge-

genüber zunutze gemacht hat.

Abgesehen von einzelnen Rechtsvorschriften

wie_

TD3
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wie z.B. der Verordnung über die Behandlung von Aus-

ländern vom 5.9.1939, RGBl. I,S.1667 wird der Begriff

des In-und Ausländers nicht immer in gleicher Bedeutung

gegraucht.

Durch einen Schriftwechsel zwischen der Pro-

tektoratsregierung und meiner Behörde konnte nunmehr

klargestellt werden, dass deutsche Staatsangehörige der

ehem.tschechoslowakischen Ausländergesetzgebung nicht

unterliegen. Ebenso habe ich der Protektoratsregierung

gegenüber festgestellt, dass sie davon ausgehen kann,

dass das Wort "Ausland" und "Ausländer" in meinen Ver-

ordnungen und Erlassen regelmässig das Grossdeutsche

Reich und deutsche Staatsangehörige nicht mitumfasst.

Hierbei ist die Frage, wie Protektoratsangehörige im

Verhältnis zum Reich nach bereits bestehenden Rechts-

vorschriften, die zwischen Ausländern und Inländern

unterscheiden, zu behandeln sind, absichtigt der Pro-

tektoratsregierung gegenüber offen gelassen worden.

Ich halte es am zweckmässigsten, wenn zunächst in die-

sen Belangen jeweils in einzelnen Fällen unter Berück-

sichtung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit eine Ent-

scheidung getroffen wird.

Für die Zukunft lege ich jedoch allergröss-

ten Wert darauf, dass in der Begriffsbestimmung des

Personenkreises, die als Inländer oder Ausländer zu

behandeln sind, restlose Klarheit geschaffen wird.

Ich halte es am zweckmässigsten, wenn sowohl

in der Reichsgesetzgebung, wie in der Gesetzgebung des

Protektorats künftighin folgende Begriffsbestimmung an-

gewendet wird:

a) das Wort "Ausländer" muss sowohl im Reich wie im

Protektorat den wirklichen Ausländern vorbehalten

32500

werden, das sind also denjenigen, die weder die

deutsche, noch die Protektoratsangehörigkeit be-

sitzen.

Das Wort "Inländer" wird sich sowohl auf deutsche

Staatsangehörige
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Staatsangehörige, als auch auf Protektoratsangehö-

rige beziehen müssen, wiewohl nach geltendem Recht,

insbesondere nach einzelnen Vorschriften desaltöster-

reichischen Rechtes, die im Protektorat gelten, die

Legaldefinition des Begriffs "Inland" dem entgegen -

steht.Ich verweise hiezu auf Art. X des Einführungs-

gesetzes zur Juristiktionsnorm , auf den entsprechen-

den Art.29 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozess-

ordnung und auf Art.20 des Einführungsgesetzes zur

Exekutionsordnung.

Als Inland im Sinne dieser letzteren Vor-

schriften gilt das Gebiet der im Reichsrat vertrete-

nen Königreiche und Länder. Personen, die die Staats-

bürgerschaft dieser Länder nicht geniessen, sind als

Ausländer anzusehen.

In der Praxis der tschechoslowakischen Ge-

richte hat man entgegen dem Wortlaut des Gesetzes

als Inland nicht etwa diejenigen Gebiete der ehem.

tschechoslowakischen Republik angesehen, diezu den im

Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern ge-

hört haben, man hat vielmehr hierunter auch Teile

der Slowakei und insbesondere der Karpatho-Ukraine

verstanden.

Diese Auffassung kann dazu verwertet werden,

um jetzt mit Erfolg die Auffassung zu vertreten, dass

unter "Inland" im Sinne der Protektoratsvorschriften

auch das Deutsche Reich gemeint sein muss.

c)

Sollen Rechtsvorschriften zwischen deutschen Staats-

angehörigen einerseits und Protektoratsangehörigen

und Ausländern auf der anderen Seite einen Unter-

schied machen, so wird künftighin nicht von In- und

Ausländern, sondern von deutschen Staatsangehörigen

auf der einen Seite und Protektoratsangehörigen und

Ausländern auf der anderen Seite gesprochen werden

müssen.

Ich
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Ich bitte ,die OberstenReichsbehördenhierauf hin-

zuweisen,die Anwendung eines entsprechenden Sprachgebrauchs

anzuregen und mich an der Behandlung grundsätzlicher Fra-

gen , die sich hieraus ergeben, jeweils zu beteiligen.

_--

An

a) die Abteilungen I und II

b) sämtliche Gruppen, einschliesslich der Gruppe Mähren

c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

e) den Wehrmachtbeevollmächtigten

Abdruck übersende ich zur gefl. Kenntnis

und entsprechenden Beachtung.

Im Auftrage:

gez,Dr.von Burgsdorff

Beglaubigt:

Quator

Angestellter.

Nachrichtlich

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

32499
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Serlin, den 22.Februar 1940

Der Reichsminister des Innern

NW 40, Königsplatz 6

I BM 157/40

2003

An die

Obersten Reichsbehörden

Betrifft: Protektorat Böhmen und Mähren

Im Nachhang zu meinem Rundschreiben vom

3.Januar 1940 - I BM 1819/39 - 2003 - .

Wie mir der Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren nach der Herausgabe meines obenbezeichneten Rundschrei-

bens mitgeteilt hat, gehen die reichsdeutschen Dienststellen

in den an das Protektorat angrenzenaen Gebieten immer mehr

dazu uber, dienstliche Angelegenheiten in persönlichen Verhand-

lungen unmittelbar mit den angrenzenden Protektoratsbehörden

zu erledigen, ohne vorher mit dem zuständigen deutschen Ober-

landrat Fühlung aufzunehmen. Ein derartiges Verfahren ist aus

den bereits in meinem Rundschreiben vom 3.Januar 1940 - I BM

1819/39 - 2003 - und 20.Juli 1939 - I BM 933/39 - 2003 - mit-

geteilten Gründen unerwünscht und geeignet, die einheitliche

Verwaltungsführung des Reichsprotektors und der Oberlandräte

zu stören und die Aufsichtsführung über die Protektoratsbehörden

zu erschweren.

Ich darf daher bitten, die Dienststellen sowie

die öffentlichen und halböffentlichen Verbände in den an das

Protektorat angrenzenden Gebieten anzuweisen, bei etwa notwen-

digen dienstlichen Besprechungen mit Protektoratsbehörden vor-

her mit dem zuständigen deutschen Oberlandrat bezw. mit dem

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Fühlung zu nehmen.

In Vertretung

gez. Pfundtner

233.
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Der Reichsprotektor

Prag, den 26.März 1940

in Böhmen und Mähren

I 1 d - 522

An :$

a) die Abteilungen I und II

b) sämtliche Gruppen einschl. Gruppe Mähren

c) die Oberlandräte

d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

e) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

f) den Wehrmachtbevollmächtigten

A

Nachrichtlich:

g) das Büro des Herrn Reichsprotektors

h) das Büro des Herrn Staatssekretärs

i) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

21.40.

Betrifft: Protektorat Böhmen und Mähren

Umstehende Abschrift des Schreibens des

Reichsministers des Innern vom 22. 2. l940 übersende ich zur

gefl. Kenntnisnahme.

Im Auftrage:

gez. Dr. Fuchs

Beglaubigt

pmil

Registrator

32498
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Der Reichsprotektor

Prag, den 22.Februar 1940.

in Böhmen und Mähren

XV

An das

Büro des Herrn Staatssekretär

im H a u se.

Betrifft: Einziehung der von mir herausgegebenen

Kinoausweise.

Die Benutzung der von mir herausgegebenen

Kinoausweise hat zu einer Reihe von Unzuträglichkeiten

geführt, die die Einziehung der Ausweise erforderlich

machen. Ich bitte Sie, Ihren Dienstausweis Nr. .......

bis spätestens l.lärz l94o zurückzugeben, Die Licht-

spieltheater sind angewiesen, Kinoausweise, die bis

1.3.ds.d. nicht zurückgegeben sind, einzuziehen. Ein

Anspruch auf Zuteilung eines Freiplatzes auf Grund des

Dienstausweises steht Ihnen ab l.3.ds.J. nicht mehr zu.

In Auftrage :

gez.Dr.Frhr.v. Gregory.

Beglaubigt:

atty

/hy

+

uaaut

Frag, den 5. März 194o.

1. Zum Umlauf im Büro des Herrn Staatssekretärs.

2. Alsdann z.d.A.

di

ECT
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 24. Februar

I 1 e - 174

An

Vy

a) die Abteilun; I und II

b) sämtliche Gruppen

≠a.d.

c) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

1213.40.

d) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

e) die Gruppe Mähren in Brünn

mit 7 Mehrfertigungen für die

Oberlandräte in Mähren

f) die Oberlandräte in Böhmen

Nachrichtlich :

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

an das Büre des Herrn Staatssekretärs

an das Büro des Herrn Untersta tssekretärs

Betrifft: Uk. - Stellung

Bezug_ : Meih Schreiben vom 15.2,1940, I 1. e - 174 g

Ich bitte, auf Seite 6 des o.a. Schreibens den 5s. 7 m

zu streichen und dafür zu setzen:

"Für Leute, die nicht mehr in Wehrüberwachung stehen (im allgemei-

nen die Jahrgänge l894 und älter) oder bei der Muste

lich" befunden wurden, sind keine Uk.-Anträge zu ste

fiziere und Beamte in Offiziersrang sind grundsätzli

zu stellen, sofern sie nicht "untauglich"sind.

Im Auftrage:

gez. Dr. Volck

Ministerialrat

Beglaubigt:

Bgwale

Reg. Sekretär.

\D3



DER REICHSPROTEKTOR
Prag, den 24.Februar 1940.
in Böhmen und Mähren
Nr. I 3 - 1566/40
An
a) die Abteilung I und II
b) sämtliche Gruppen
einschliesslich der Gruppe Mähren
Nachrichtlich:
l2
An das Büro des Herrn Reichsprotektors
H/3,u.d.
"
"1
"1
11
11
Staatssekretärs
"
"1
11
"1
11
Unterstaatssekretärs
/.713.40.
Betrifft:_ Vorschläge für die Verleihung der Medaille
zur Erinnerung an den 1.Oktober l938 und der
Spange "Prager Burg".
Art. 3 der Satzung der Medaille zur Erinnerung
an den 1.0ktober 1938 vom 18.10.1938 (RGBl. I S.1528)
bestimmt, dass die Vorschläge auf Verleihung dieses Ehren-
zeichens vom Reichsminister des Innern aufgestellt und
der Präsidialkanzlei des Führers vorgelegt werden. Die
einzige Ausnahme hiervon bezieht sich auf Angehörige
der Wehrmacht, für die die Vorschläge vom Chef des Ober-
kommandos der Wehrmacht aufgestellt werden. Vorsehlags-
berechtigt sind demnach nur der Reichsminister des In-
nern und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, nicht
aber auch die übrigen Obersten Reichsbehörden. Diese
Regelung gilt auch für die Vorschläge zur Verleihung
der Spange "Prager Burg".
Für die Behörde des Reichsprotektars ein-
schliesslich der Oberlandräte gilt folgendes:
Alle Gruppen haben im Sinne des h.a.Rund-
schreibens vom l1.I.l940 Nr. I 3 -92 die erforderlichen
Personaldaten der Beamten und Angestellten, die für die
Verleihung der Medaille oder Spange vorgeschlagen wer -
den sollen, in die früher übersandten Formblätter einzu-
tragen_
TD3
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tragen und diese der Gruppe I 3 zu übersenden.

Die Gruppe I 3 übermittelt die gesammelten

Vorschläge dem Reichsminister des Innern zur weiteren

Veranlassung.

In den Fällen, in denen der Leiter einer

Gruppe des Reichsprotektors gleichzeitig Chef der ört-

lichen Dienststelle einer Reichssonderverwaltung (z.B.

Gruppe Post und Finanz), verbleibt es, soweit es sich

um Beamte und Angestellte der Gruppe des Reichsprotek-

tors handelt, bei dieser Regelung.

Soweit es sich dagegen um Beamte und Angestell

te der Reichssonderverwaltung handelt (z.B.Postgehilfen,

Telegrafenarbeiter, Zollbeamte etc.), übermittelt der

Leiter der örtlichen Dienststelle seine Vorschläge auf

den Dienstweg unmittelbar dem für seinen Geschäftsbe-

reich zuständigen Ministerium in Berlin, das die Vor-

schläge sodann über den Reichsminister des Innern an die

Präsidialkanzlei des Führers weiterleitet.

Angehörige der Polizei werden ebenfalls un-

mittelbar vom RF-SS und Ch.d.D.Pol. zur Auszeichnung

vorgeschlagen.

Im Auftrage:

gez. Dr. M o k r y

Beglaubigt:

Cmon

Angestellter

32495
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DER

REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z - 204/40

An die

Abteilungen I und II

und sämtliche Gruppen /ausschl.der Gruppe Mähren/

Betrifft: Kommentar Vogels zum Reisekostengesetz.

Ein von der Bücherei des Reichsministeriums des

Innern zur Verfügung gestelltes Exemplar des Kommentars

von Vogels zum Reisekostengesetz /Iv.Auflage,Stempel des

R.M.d.I. befindet sich auf der Innenseite/,ist aus dem

damaligen Dienstzimmer des Benutzers /Zimmer 307 des

Czernin-Palais/ abhanden gekommen.Da über den Verbleib

des Buches,das an das Reichsministerium des Innern zurück-

zugeben ist,weder bei der Bibliothek des Amts des Reichs-

protektors noch bei der Gruppe Z näheres festgestellt

werden konnte,bitte ich um Mitteilung,ob das Buch etwa an

eine der Gruppen im Hause ausgeliehen worden ist:In diesem

Falle bitte ich um umgehende Rückgabe an die Bücherei.

Im Auftrag

gez.Kaiser

Beglaubigt:

Regierungssekretär.

 y

/.319.40.

\ D3



Der Reichsyrotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 24. Pebruar 194o
,I 1 a - 8747
An a ) die Gruppe Mähren
2/b
b) die Herren Oberlandräte
c) das Büro des Herrn Reichsprotektors
"
:
11
11
Staatssekretärs
Unterstaatssekretärs
Betrifft: Vorlagepflicht bei Genehmigungen von Besitzwechsel
im Grund- und Hausbesitz
Einer Anregung entsprechend hat der Minister des
Innern in Prag mit Erlass vom 22. April 1939 - Zl. 22782/39.11 -
die Bezirksbehörden angewiesen, die nach den Regierungsverord-
nungen Nr. 218 und 313 aus 1938 in der Fassung der Regierungs-
verordnung Nr. 26/II aus 1939 nötige Zustimmung vor ihrer
Herausgabe den Oberlandräten vorzulegen, soweit es sich um
land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften handelt.
Die genannten Regierungsverordnungen, deren Geltungs-
dauer in den nächsten Tagen verlängert werden wird, spannen
den Rahmen der zustimmungspflichtigen Veräusserungen jedoch
weiter, da auch für Veräueserungen von mit Wohnhäusern oder
Betriebsanlagen bebauten Liegenschaften und Bauparzellen die
Zustimmung der Bezirksbehörde erforderlich ist, Soreit es in
Ihrem Amtsbezirk aus volkstumspolitischen, wirtschaftlichen
oder anderen Gründen erwünscht ist, den gesamten Grundstück-
verkehr zu kontrollieren und zu regeln, bitte ich, im eigenen
Zuständigkeitsbereich die nachgeordneten Bezirksbehörden über
die Weisung des Innenministeriums hinaus zur Vorlage der wei-
teren Fälle zu veranlassen. Ich verweise hierbei auf § 8
Abs. 2 der Verordnung über den Aufbau der Verwaltung und die
deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren
vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 168l) .
Ich bitte um Bericht, ob Sie von diesem weiteren
Recht Gebrauch machen bezw. ob Ihre Bezirkshauptleute ohne be-
sondere Anweisung die weiteren Fälle vorlegen und welche Ge-
sichtspunkte Sie bei Ihren Entscheidungen leiten, Fehlanzeige
0.3.
ist erforderlich.
Zusatz f. Gruppe Mähren: Auf Ihr Schreiben vom
27.10 u.2511.1939 - III 1901/39 -.
Im Auftrage:
gez.Dr.vonBurgsdorff
Beglaubigt:
Bitte wenden !
zerarm
Rorierungssekretär
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Bopenemt.

27.UNZ1940

Eingang

Prag, den 23. März 1940.

Poftbuch Ne. 

Ertebigt Durdj..

Thw W

G.R.

SS-Obersturmbannführer B a r t h o l o m e y c z e k ,

Prag,-berlnmne

unter Bezugnahme auf den Inhalt der umstehenden Anweisung mit

der Bitte um Aeusserung übersandt, ob gegen deren Inhalt v

Standpunkt der dort. Dienststelle aus Einwendungen erhoben

werden und gegebenenfalls Abänderungsvorschläge zu machen

sind.

Heil Hitler !

.

SS-Sturmbannführer.

Urschriftlich

i-Sturmbannführer Dr. G i e s s , Prag,

zurüickgereicht mit dem Bemerken, dass gegen den Inhalt der

umstehenden Anweisung vom Standpunkt der hiesigen Dienst-

stelle aus keine Einwendungen zu erheben sind.

Heil Hi tler!

Ar. Aps

32493

4-Oberstuymbannfürer.

4y

t

∴.u.d.
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

 Prag, den 27.Februar 1940.

Verkehrsministerium,

Nbv.0.1367/40.

Švehla-Ufer_20,Fernr.61451/562.

Bi

fkretärs

i

Ei.

00

ulcen.

An

7. MRZ.1940

a) die Gruppe Mähren

Tg

b) die Herren Oberlandräte.

Betrifft: Kraftfahrzeug-Hauptkartei.

Gemäss § 25 der Dienstanweisung zu den §§ 18 - 29 und 60

der Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (Stvzo) ist der

direkte Verkehr der Verwaltungsbehörden (Zulassungsstellen)

mit der Sammelstelle für Nachrichten über Kraftfahrzeuge beim

Statistischen Reichsamt in Berlin angeordnet.Diese Dienstan-

weisung wird in den nächsten Tagen von dem Ministerium des

Innern den Zulassungsstellen bekannt gegeben werden.

Um auch den Schriftverkehr hinsichtlich der Statistikblätter

und Veränderungsanzeigen einfacher zu gestalten,wird bestimmt,

dass von jetzt ab die Zulassungsstellen diese nicht mehr an

den zuständigen Herrn Oberlandrat, sondern direkt an den

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Bevollmächtigter für den Nahverkehr

Prag II.

Verkehrsministerium

Švehla-Ufer 20

einzureichen haben.Durch diese Massnahme wird die Dienststelle

des Herrn Oberlandrates entlastet.

Bei dieserGelegenheit wird nochmals besonders darauf hingewiesen,

dass alle Veränderungen an Kraftfahrzeugen mittels Statistikblatt

anzuzeigen sind.Dieses ist am oberen Rand mit "V e r ä n d e -

r u n g" zu bezeichnen,und möglichst mit Schreibmaschine oder

T D3
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besonders deutlicher Schrift auszufüllen.Die Angaben sind auf

Grund des Sprachenerlasses in deutscher Sprache zu machen.

Unter Veränderung ist jedoch nur ein Wechsel oder eine Woh-

nungsveränderung des Fahrzeughalters,Standortverlegung,Kenn-

zeichenänderung oder eine sonstige Veränderung des Fahrzeugs

zu verstehen,Da die Kraftfahrzeug-Hauptkartei vorerst nur für

Lastkraftwagen einschliesslich Sonderfahrzeuge,Kraftomnibusse,

Zugmaschinen, Krafträder mit Beiwagen, Personenkraftwagen über

1,5 1 und Krafträder über 350 cem aufgebaut ist,sind auch nur

für solche Kraftfahrzeuge Veränderungsanzeigen einzureichen.

Falls ein Kraftfahrzeug ein anderes Kennzeichen erhält,ist das

zuletzt geführte ebenfells anzugeben.Fahrzeuge, die von dem

Fahrzeughalter auf Grund behördlicher Massnahmen oder aus ande-

ren Gründen vorübergehend stillgelegt werden,verbleiben in Kon-

trolle der bisherigen Zulassungsstelle und sind keine Statis-

tikblätter einzureichen,Als endgültig aus dem Verkehr gezogene

Fahrzeuge gelten nur solche,die endgültig ausser Betrieb gesetzt

werden.Es ist noch besonders darauf zu achten, dass bei einem

Lastkraftwagen die Nutzlast, bei einem Kraftomnibus oder Perso-

nenkraftwagen die Zahl der Sitzplätze angegeben wird.

Gemäss der Reg.Verordnung vom 14.12.1939, Slg.Nr.25/l940, ist

bestimmt,dass die jetzigen Kennzeichen von ■ in P A, von M in

P B, von D in P C und von P in P D umgeändert werden sollen.

Die Kennzeichen erscheinen dann in schwarzen Zahlen auf einem

weissen Grund.Diese Art der Veränderungsanzeigen sind von den

Zulassungsstellen wöchentlich am Montag in Sammellisten nach

folgendem Muster anzuzeigen:

Fahrzeug-

Kennzeichen

Name und Anschrift des

art.

altes

neues

Fahrzeughalters.

Lkw.

P 14528

PD 18233

Josef Adamec,

Prag-Smichov,Bahnhofstr.64

Sond.

P 12641

a

11315

Elektr.Bahnen der Haupt-

stadt Prag,Prag VII.1477

Es ist dabei zu beachten, dass jede einzelne Pahrzeuggattung
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zusammenhängend gebracht werden muss, also alle Nutzfahrzeuge,

alle Personenkraft-einschl.-Sanitätswagen und alle Krafträder

mit und ohne Beiwagen für sich,Unter Nutzfahrzeuge sind stets

alle Lastkraftwagen, Kipper, Zisternenwagen nur für Krafttroib-

stoff, Traktoren,Satteltraktoren,Autobusse und besondere Fahr-

zeuge zu verstehen,Von jeder Liste sind gleichzeitig 3 Durch-

schläge anzufertigen,Die Urschrift und 2 Durchschläge sind an

die umeeitig angeführte Anschrift des Herrn Reichsprotektors

a c  Ta  

als Beleg. Zu beachten ist aber, dass Kennzeichenänderungen an

Personenkraftwagen, deren Hubraum der Antriebsmaschine l,5 1

oder weniger,und Krafträder, deren Hulraum der Antriebsmaschine

350 ccm oder weniger betragen, nicht anzuzeigen sind, da diese

Fahrzeuge noch nicht durch die Hauptkartei erfasst sind.

Es ist jeder Fahrzeughalter besonders darauf hinzuweisen, dass

er einer Beorderung seines Fahrzeugs durch die Wehrmacht auch

dann Folge zu leisten hat, wenn noch das vorher geführte alte

Kennzeichen angegeben ist.

Ich bitte die Zulassungsstellen entsprechend anzuweisen,und

füge Abdruck für jede Dienststelle bei.

Im Auftrage:

Nopouste

+

Regierungsrat,

Nachrichtlich

W.

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

5.d.d

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

1.8/3.40
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Der Höhere ý - und Polizeiführer

Prag, den 27.1I,1940.

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Betrifft_: Verdunkelung.

An einem Abend der vergangenen Woché war für

die. Stadt Prag volle Verdunkelung angeordnet. Ein Beamter

de■ Oberlandrat-Amtes, der sich bei einer Aufführung in

der offenen Eisarena in Prag befand, hat auf Ansuchen der

Spielleitung verfügt, daß die volle Verdunkelung für die

offene Eisarena bis zum Abschluß der Aufführung nicht statt=

zufinden brauche. Ich weise darauf hin, daß niemand befugt

ist aus solchen Gründen derartige, die Landesverteidigung

gegebenenfalls schwer schädigende laßnahmen zu treffen

und jeder Zuwiderhandelnde in Zukunft mit schweren Strafen

rechnen muß.

Zusatz für_den- Oberlandrat_in_Prag_L-

"

Ich ersuche um eingehenden Bericht zu dieser

Angelegenheit durch die Hand des BdO.

gez. Fran k.

Für die Richtigkeit.:.

M1nEA

Hauptmann d.Gend.

V_@_I_t__i_l__f_i

$\qr}$

5.d.d.

313

\D3
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pe j pasterd Mahren

20.11.1940

Verteil.ri

.,1

Stab Reichsprotektor-

Stab - Staatssekretär ................2

Stab - Unterstaatssekretär ........... 2

Gruppe Z des Reichsprotektors ....... 5

Abteilung I und II des Reichs=

protektors ............19

Gruppe Finanz und Zollwesen .......... 1

11

Verkehrswesen  …......... 1

"

Post ..…….1

"

Straßenwesen ......... 1

:

Kultus und Unterricht ......... 1

43
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. I 3 a-25078/39/II

An

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

d) die Abteilung I und II

e) sämtliche Gruppen, einschliesslich Gruppe Mähren

f) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

g) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

h) den Wehrmachtbevollmächtigten

Betrifft: Anwendung der ehem.tschechoslcwakischen Ausländerge-

setzgebung auf deutsche Staatsangehörige.

Beric htig u ng.

Der Erlass des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren Nr. I 3 a-

25078/39 vom 20.Februar l940, Text, erster Satz hat richtig zu

lauten:

"Nach dem Willen des Führers sollen die Protektorats-

angehörigen weder im Inland noch im Ausland im Verhältnis zum

Reich als Ausländer behandelt werden. "

Auf Seite 2, Zeile 17 ist "absichtigt" in absichtlich"

zu verbessern.

Registratur: I/3

lu

0

$h

3/3.

.a.d.

/2/3.40.
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z (Verw)

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppeu(einschl.Gruppe Mähren in Brünn)

c) alle Oberlandrate.

Ahschrift übersende ich zur gefl,Kenntnis und Bekannt

gabe an die Beamten.

Zusatz für die Oberlandrüte:

Da die Zahlung der Dienstbezüge der Beamten aus der

hiesigen Oberkasse erfolgt, wird auch die Einbehaltung

und Abführung der Beiträge von der Oberkasse vorgenommen.

Im Auftrage

gez.Dr.Piesbergen

Beglaubigt:

Whcter

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

W

113

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

$.a.d.

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

/.913.49.

d) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei.
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Abschrif +.

REICHSBUND DER DEUTSCHEN BEAMTEN PRAG III.KAMPA,Kreisleitung.

(RDB.) e.V.Kreis Prag

Abteilung: Der Kreiswalter

Zeichen: Dr.Bl./P.

An

den Herrn Reichsprotektor

in Böhnen und Mähren Gruppe "z

Pr_ag, Czernin-Palais.

Prag, den 19.Februar 1940.

Betrifft. Einbehaltung der Beiträge für die Mitglieder des RDB.

Die vom Altreich nach dem Protektorat versetzten Be-

amten haben bisher, soweit sie Mitglieder des Reichsbundes der

Deutschen Beamten sind, noch keinerlei Beiträge an die hiesige

Kreiswaltung gezahlt, Diese Ueberweisungen von den bisherigen

Heimatgauen liegen nur teilweise vor. Die einzelnen Mitglieder

werden von mir aufgefordert werden, die rückständigen Beiträge

bis zum 3l.März 1940 mittels Posterlagschein an die Kreditan-

stalt der Deutschen, Prag, zu Gunsten der Kreiswaltung Prag des

RDB, einzuzahlen,

Beginnend mit dem l.April l940 wird das Beitragsab-

zugsverfahren eingeführt, wie es bei sämtlichen reichsdeutschen

Behörden auf Grund eines seinerzeitigen Erlasses des Herrn

Reichsfinanzninisters in Geltung ist.

Ich bitte daher, sämtliche Dienststellen des Herrn

Reichsprotektors einschliesslich der Herrn Oberlandräte davon

zu unterrichten, dass das Abzugsverfahren mit Wirkung vom l.

April 1940 eingeführt wird und der Oberkasse sowie den Amts-

kassen der Oberlandräte entsprechende Anweisungen zu erteilen.

Die Beitragshebelisten werden von der Kreiswaltung Prag auf-

gestellt und den Kassen rechtzeitig erstmalig bis zum l0.März

1940 zur Verfügung gestellt.

Heil Hitler!

32486

gez.Dr.Blaschek.



t8

Der Reichspretektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 27. Februar 1940

Nr. I l d - 383

o

An

a) die Abteilung I und II

b

alle Gruppen einschl. Gruppe Mähren

das Büro des Herrn Reichsprotektors

2

das Büro des Herrn Staatssekretärs

3/3

e

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

f

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

V.

g) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

.ad.

Betrifft : Mitbeteiligung der Gruppe Jugend

1/2.40.

Bezug:

Erlass Nr. I 1 d - 8877 vom 8.12.1939

Der ebenerwähnte Erlass nachstehenden Inhalts wird in

Erinnerung gebracht :

" Die Gruppe Jugend (Abt.I, Gruppe 5) ist bei allen

Fragen, die deutsche sowie tschechische Jugendangelegenheiten be-

treffen, zu beteiligen.

In Vertretung :

gez. K.H. Frank.

Beglaubigt :

tmih

Registrator.
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Der Reichsprotektor
Prag, den 28. Februar 1940
in Böhmen und Mähren
Nr. I 1 d - 395 / 40
An
a)
sämtliche Gruppen (einschl.Mähren)
b
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
C
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
d
alle Oberlandräte
Nachrichtlich:
7
e
das Büro des Herrn Reichsprotektors
0}$
11
11
11
11
Staatssekretärs
\.a.d.
71
11
11
11
Unterstaatssekretärs
den Wehrmachtbevollmächtigten
l.-13.40.
Betr.: Verwaltungsgebührenordnung
Die Frage der Erhebung von Gebühren bei Amtshandlungen
deutscher Verwaltungsdienststellen im Protektorat Böhmen und
Mähren soll durch eine besondere Verwaltungsgebührenordnung
für die deutschen Behörden geklärt und festgelegt werden.
Die Anwendung der nach dem tschechischen Recht gelten-
den Vorschriften bei der Berechnung und Erhebung von Verwal-
tungsgebühren der deutschen Dienststellen ist nicht vertret-
bar. Es muss grundsätzlich davon abgesehen werden, dass deut-
sche Dienststellen ihre Massnahmen der deutschen Bevölkerung
gegenüber auf tschechische Rechtsgrundlagen stützen.
Jm Einvernehmen mit dem Reichsminister des Jnnern soll
eine Gebührenordnung in Anlehnung an die preuss. Verwal tungs-
gebührenordnung in der Fassung vom 19.5.1934, Pr.G.Slg.S.
261, erlassen werden. Eine unmittelbare Übernahme dieser Ge-
bührenordnung kommt nicht in Frage.
Jch bitte, mir umgehend mitzuteilen, welche Regelungen
über die Erhebung von Gebühren aller Art von Jhnen bereits
getroffen worden sind. Abschriften dieser Regelungen bitte
ichmir zu übersenden. Weiter bitte ich um Mitteilung, wel-
che Amtshandlungen, für die Gebühren zu berechnen sind, in
Jhrem Zuständigkeitsbereich vorkommen und welche Vorschläge
Sie für die Gebührenordnung selbst wie auch für den Katalog
der gebührenpflichtigen Amtshandlungen zu machen haben.
Jm Auftrage:
gez.: Dr. F u c h s
Beglaubigt:
dieserih
Kanzleiangestellte.


